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Liebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich sehr, mich Ih-
nen auf diesem Weg persön-
lich vorzustellen. Mein Name 
ist Dr. Janina Jänsch und ich 
bin seit dem 1. Oktober 2019 
mit den Geschäften des bvkm 
betraut. Kurz zu meiner Per-
son: Nach meiner Promotion in 
Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften war ich zunächst eini-
ge Jahre in der Privatwirtschaft 
tätig. Vor zwei Jahren wech-
selte ich als Geschäftsführerin 

in eine gemeinnützige Stiftung, die Familien unter-
stützt, die sich in finanziellen Notlagen befinden und 
die durch das soziale Netz nicht ausreichend aufge-
fangen werden. Darunter waren auch immer wieder 
Familien, die ein Kind oder mehrere Kinder mit Be-
hinderung haben. Neben der finanziellen Belastung 
wurde sehr deutlich, dass es auch massiv an Infor-
mationen und Unterstützung in den bürokratischen 
Vorgängen mangelte.  

Für den bvkm war insbesondere das vergangene hal-
be Jahr ereignisreich. Im Frühjahr verließ meine Vor-
gängerin Natalie Tauchert auf eigenen Wunsch den 
Bundesverband. Doch trotz dieser Veränderungen, 
lief die Arbeit in der Düsseldorfer Geschäftsstelle rei-
bungslos weiter. Im Zentrum stand natürlich die Feier 
des 60-jährigen Bestehens des bvkm in Köln, für die 
sie uns so viele gute Wünsche und Gedanken für die 
Zukunft formuliert haben (siehe dazu auch Seite 2). 
Aber auch der Abschluss des Kooperationsprojekts 

„Netzwerk unabhängige Beratung – Der Rechtsweg 
ist nicht ausgeschlossen“ gemeinsam mit dem Bun-
desverband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) war 
ein Grund zur Freude. Ebenso wie das erste Väter-Se-
minar des bvkm, über dessen große Resonanz wir 
positiv überrascht waren und das wir im nächsten 
Jahr zweimal anbieten werden.  
      
In den ersten Wochen meiner Tätigkeit im bvkm 
konnte ich bereits sehr viele Eindrücke gewinnen 
und wenn ich dies mit einem Wort beschreiben 
müsste, würde ich das Wort „Vielfalt“ wählen. Viel-
falt an Menschen, Vielfalt an Persönlichkeiten, Viel-
falt an Lebenssituationen, Vielfalt an Bedarfen und 
ja, eine Vielfalt an Herausforderungen. Dies gilt na-
türlich besonders für die Veränderungen, die mit 
dem BTHG einhergehen, aber auch für andere poli-
tische Entwicklungen, um hier nur beispielhaft das 
Reha- und Intensivpflegestärkungsgesetz oder das 
Pflegepersonal-Stärkungsgesetz zu nennen. Wir als 
bvkm haben stets einen wachsamen Blick auf die po-
litischen Entwicklungen und machen uns für unsere 
Mitglieder stark. 

Ich freue mich sehr auf unsere zukünftige Zusam-
menarbeit. 

Herzliche Grüße

Dr. Janina Jänsch
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Susanne	Ellert

Seit Juni 2019 bin ich Teil des Teams des bvkm und 
habe die Tätigkeiten im „Verlag selbstbestimmtes le-
ben“ sowie im Bereich Medien und Kommunikation 
übernommen. Zu den bestehenden Aufgaben habe 
ich außerdem die Konzeption und Pflege der Auftrit-
te des bvkm in den sozialen Netzwerken sowie von 
Heide Adam-Blaneck die Redaktion der Mimmi über-
nommen. Für mich ist die Tätigkeit beim bvkm eine 
Rückkehr in die Verbandswelt. Zuletzt war ich in der 
Pressestelle des Landtag NRW tätig. Zuvor war ich 
sieben Jahre in der Öffentlichkeitsarbeit des Bundes-
verbandes der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Ge-
org (DPSG) tätig, einer unserer Kooperationspartner. 
Ich freue mich sehr, den bvkm und seine vielfältigen 
Themen in die Öffentlichkeit zu bringen.

Neu in der Geschäftsstelle des bvkm //  
Referentin für Verlags-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

60 Jahre bvkm: 
Wir sagen Danke für viele gute Wünsche zu unserem Jubiläum

Inklusive Bildung ein Leben lang: Im September fei-
erte der bvkm mit dem Fachtag „Inklusive Bildung 
– Ein Leben lang“ sein 60-jähriges Bestehen. Bei 
der Präsentation verschiedener Projekte aus den 
bvkm-Mitgliedsorganisationen, auf dem Markt der 
Möglichkeiten und im abwechslungsreichen Mit-
mach-Programm, wurde die ganze Vielfalt des Ver-
bandes erlebbar. Krönender Abschluss war am Sonn-
tag die Installation von Gedanken und Wünschen 
rund um den bvkm bei der Aktion „Flattersätze“.
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Benötigen Sie Materialien zum Auslegen oder für Veranstaltungen?

Bestellen Sie einfach per Fax (0211/64004-20) oder per Mail an vesand@bvkm.de

Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es (auch div. Übersetzungen)  ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)

Vererben zugunsten behinderter Menschen      ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)

Der Erbfall – Was ist zu tun?       ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)

18 werden mit Behinderung       ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)

Merkblatt BTHG // Was ändert sich für erwachsene Bewohner stationärer 
Einrichtungen ab 2020?        ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)
 
Berufstätig sein mit einem behinderten Kind      ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)

Freiheitsentziehende Maßnahmen bei Kindern in Einrichtungen    ____ Stück (kostenlos)

Steuermerkblatt         ____ Stück (kostenlos)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII  ____ Stück (kostenlos)

DAS BAND – Zeitschrift des bvkm       ____ Stück (kostenlos)

MiMMi – MitmachMagazinMädchenMittendrin     ____ Stück (kostenlos)

Fritz&Frida – Zeitschrift für Frauen und Männer mit Behinderung    ____ Stück (kostenlos)

Informationsbroschüre des bvkm       ____ Stück (kostenlos)

Leitbild des bvkm         ____ Stück (kostenlos)

Verlagsprogramm         ____ Stück (kostenlos)

*Versandkostenpauschale

q Mitglied im bvkm  q nicht Mitglied im bvkm

bvkm-Materialien:	Bestellschein

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Landes- und Ortsverbände des bvkm, 
der bvkm aktualisiert stetig sein Mitgliederverzeichnis. Bitte schicken Sie uns dieses Schreiben, wenn sich in 
Ihrem Verein, Ihrer Gruppe oder Initiative etwas geändert haben sollte! Vielen Dank. 

Name der Mitgliedsorganisation: .............................................................................................................

Anschrift: .................................................................................................................................................

Ansprechpartner/in: ................................................................................................................................

Tel.: .......................................................................... Fax: ....................................................................

(allgemeine) E-Mail: ..............................................................................

Internetadresse: ....................................................................................

Bitte ergänzen Sie die Liste, wenn Sie ein Angebot Ihrer Organisation/Einrichtung nicht wiederfinden:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Bitte senden Sie den Bogen an:
bvkm, Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf   oder per Fax an: 0211/64004-20

Angebot bitte ankreuzen:
q Frühförderung
q Sozialpädiatrisches Zentrum
q Elterntreff
q Ergotherapie
q Krankengymnastik
q Logopädie
q Reittherapie
q Therapeutisches Schwimmen
q Unterstützte Kommunikation
q Kindertagesstätte
q Schulvorbereitende Einrichtung
q Pflegedienst
q Ambulante Dienste
q Förderschule
q Integrative Schule
q Internat
q Kinderheim
q Beratung

q Testamentberatung/-vollstreckung
q Betreuungsverein
q Familienunterstützender Dienst
q Müttertreff/Müttergruppe
q Schullandheim
q Bildung/Kultur
q Ferieneinrichtung
q Freizeitangebote
q Jugendclub/Jugendtreff
q Fahrdienst
q Sport
q Wohneinrichtung
q Betreutes Wohnen
q Kurzzeitpflege
q Behindertengerechte Wohnungen
q Berufsbildungswerk
q Tagesförderstätte
q Werkstätte (WfbM)
q Integrationsfachdienst/-unternehmen

Ihr	Eintrag	im	Verzeichnis	der	
bvkm-Mitgliedsorganisationen

Wichtig!	
Bitte	unbedingt	ausfüllen	//	Bestellmöglichkeit	bvkm.aktuell

q Ich möchte bvkm.aktuell weiterhin in der Druckversion geliefert bekommen 

q Ich möchte bvkm.aktuell zukünftig nur noch per E-Mail geschickt bekommen  

(Bitte die E-Mail-Adresse eintragen!) _____________________________________________

Absender: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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 mit dem „Interaktiven Veranstal-
der“ 
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Einblick in ihre Arbeitswelt geben. Sowie Workshops z.B. zu Themen wie „per
Zukunftsplanung“, „Bewerben in Leichter Sprache“ und weiteren.

–

– So geht‘s
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bvkm. Veranstaltungen bvkm. Veranstaltungen 

Plattform	Jugendarbeit

Jetzt vormerken: 22. bis 24. Januar 2020 in Köln
Lisa Eisenbarth

Gute Jugendarbeit macht sich nicht von selbst. Wir wollen 
deshalb die Vorteile, gemeinsam unter dem Dach eines 
Verbandes zu sein, für dieses Aufgabenfeld nutzbar ma-
chen. 

Die Idee ist, eine Plattform zu schaffen, auf der sich alle Ak-
tiven im bvkm austauschen können. Auch Inputs zu fachli-
chen Themen sind denkbar.

Die Veranstaltung soll Ihnen und Ihrer Jugendarbeit dienen. 
Deshalb hatten wir zum einen mit einer kleiner Fragen-
sammlung um Themenideen und Anregungen gebeten und 
zum anderen zu einem Vorbereitungstreffen eingeladen. 
Wir danken Ihnen herzlich für alle Antworten und das Inte-
resse am Vorbereitungstag, der am 29. November in Köln 
stattfinden wird. Wir sind gespannt, was wir gemeinsam für 
den Januar-Termin erarbeiten werden. 

Nähere Infos zur ersten „Plattform Jugendarbeit“ folgen 
also nach dem 29. November. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Seien Sie dabei!
Plattform Jugendarbeit
22. bis 24. Januar 2020 // Köln

Kontakt //  Information: 
Lisa Eisenbarth, 
Referat Kindheit, Jugend, Familie & Bildung
Tel. 0211/64 00 4-27, 
E-Mail: lisa.eisenbarth@bvkm.de

Seid dabei!
29. Mai bis 1. Juni 2020 // Westernohe
Bundeszentrum der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt 
Georg (DPSG) 
Kosten: 20 Euro pro Person (bis Ende März, danach 27 
Euro)
Kontakt //  Information: Lisa Eisenbarth, 
Tel. 0211/64 00 4-27, E-Mail: lisa.eisenbarth@bvkm.de

Pfingsten	in	Westernohe

Ein Wochenende mit den Pfadfinderinnen und Pfadfindern der DPSG
Christina Koch/ Lisa Eisenbarth

Unser Kooperationspartner die Deutsche Pfadfinder-
schaft Sankt Georg (DPSG) lädt auch für das 2020 wieder 
bvkm-Mitgliedsorganisationen herzlich ein, Pfingsten 
gemeinsam mit 4.000 Pfadfinderinnen und Pfadfindern 
im Zeltlager in Westernohe zu verbringen.

Gemeinsames Übernachten in der Natur, Kochen und Singen 
am Lagerfeuer sowie ein großer gemeinsamer Gottesdienst 
machen das größte Pfadfinder-Zeltlager Deutschlands, mit 
rund 4.000 Teilnehmenden, zu einem faszinierenden Erleb-
nis. Ein besonderes Highlight ist immer das große Campfire, 
ein riesiges Lagerfeuer mit allen Teilnehmenden. Von den 
Jüngsten bis zu den erwachsenen Leiterinnen und Leitern – 
Pfingsten in Westernohe ist für alle ein Erlebnis! Bei vielen 
Workshops und Mitmach-Angeboten kann man Neues aus-
probieren, Abenteuer erleben und neue Freundinnen und 
Freunde finden. Einen Erfahrungsbericht von 2019 findet 
ihr unter: https://bvkm.de/unsere-themen/kindheit-ju-
gend-und-familie/
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bvkm. Recht & Ratgeberbvkm. Veranstaltungen 

Natur	pur	und	Abenteuer	garantiert!		
Zwei	neue	Vater-Kind-Wochenenden	2020
Segel auf dem Ijselmeer oder Eseltrekking im bayerischen Oberland

Sven Reitemeyer

Väter und Kids aufgepasst! Im kommenden Jahr bieten 
wir gleich zwei Vater-Kind-Wochenenden an!

Das erste Wochenende findet vom 22. bis 24. Mai 2020 auf 
dem Ijsselmeer in Holland statt. Meeresbrise, Wellengang, 
Fahrtwind und jede Menge Spaß und Abenteuer: all das 
verspricht unser Segeltörn auf dem Ijsselmeer. Gemeinsam 
wollen wir die Wellen bezwingen, uns die holländische Son-
ne ins Gesicht scheinen lassen und dem alltäglichen Trott 
entkommen. An Bord ist Teamwork gefragt: Jede und Jeder 
wird zum Crewmitglied. Zusammen setzen wir die Segel!.

Vom 25. September bis 27. September 2020 laden wir Euch 
in die Bildungs- und Erholungsstätte Langau ein. Gemein-
schaftlich möchten wir drei ereignisreiche Tage verbringen. 
Wir werden in einer Blockhütten übernachten, am Lager-
feuer sitzen, Grillen, eine Eseltrekking-Tour machen und die 
Natur bei einer Wanderung erkunden. 

Wie ihr merkt: es steht einiges auf dem Programm. Dabei 
sein lohnt sich auf jeden Fall!

Die Wochenende richten sich an Väter mit ihren Kindern mit 
Behinderung. Das Programm und die Unterkünfte sind roll-

stuhlgerecht und überwiegend barrierefrei, sodass es egal 
ist, wie hoch der Unterstützungsbedarf ist. 

Interesse? Ihr könnt Euch schon jetzt anmelden! 

22. bis 24. Mai 2020 // 
SailWise
Dirck Chinaplein 1
1601 KD Enkhuizen (Holland)
Heimathafen des Segelschiffs: „Lutgerdina“

25. September bis 27. September 2020 // 
Bildungs- und Erholungsstätte Langau e.V. 
Langau 1
86989 Steingaden

Kontakt //  Information: 
Sven Reitemeyer, 
Tel. 0211/64 00 4-13, 
E-Mail: sven.reitemeyer@bvkm.de

Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen (bvkm) ist sachverständiges, kritisches Gegen-
über von Gesetzgeber, Regierung und Verwaltung. Er setzt 
sich auf vielfältige Weise für die Verbesserung der Lebens-
verhältnisse behinderter Menschen und ihrer Familien ein. 
Aktuell hat der bvkm eine Kampagne gestartet, mit der 
die Zustimmung des Bundesrats zum Angehörigen-Entlas-
tungsgesetz erreicht werden soll. Dieses wichtige Gesetz 
enthält viele Verbesserungen für Menschen mit Behinde-
rung und ihre Angehörigen.

Im laufenden Jahr 2019 war der bvkm aber auch an vielen 
weiteren sozialpolitischen Entwicklungen und Dialogpro-
zessen beteiligt. Er hat - teilweise eigenständig und teil-
weise gemeinschaftlich mit den anderen Fachverbänden 
für Menschen mit Behinderung -, Stellungnahmen zu Ge-
setzesvorhaben und Richtlinien abgegeben und Prozesse 
zur Umsetzung einzelner Regelungen des Bundesteilha-
begesetzes (BTHG) und des Dritten Pflegestärkungsgeset-
zes (PSG III) kritisch begleitet. 

Die nachstehende Zusammenfassung gibt einen Überblick 
über die wesentlichen sozialpolitischen Aktivitäten des 
bvkm, die bislang in 2019 erfolgt sind:

Angehörigen-Entlastungsgesetz
In dem am 12.6.2019 vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) vorgelegten Referentenentwurf für 
ein Angehörigen-Entlastungsgesetz sind viele Verbesse-
rungen für Menschen mit Behinderung und ihre Angehö-
rigen vorgesehen. Zu nennen sind insbesondere die Ein-
führung der 100.000 Euro-Grenze für alle Leistungen der 
Sozialhilfe, die dauerhafte Förderung der ergänzenden 
unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB), die Einführung 
eines Budgets für Ausbildung und die Klarstellung, dass 
Menschen mit Behinderung im Berufsbildungsbereich der 
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) Anspruch auf 
Grundsicherung haben. Der bvkm hat diese Verbesserun-
gen in seiner Stellungnahme sehr begrüßt.

Sachstand bei Redaktionsschluss: Der Bundestag hat 
das Gesetz am 7.11.2019 in zweiter und dritter Lesung be-
schlossen. Zuvor fand am 4.11.2019 die Anhörung im Aus-

schuss für Arbeit und Soziales statt. Die abschließende 
Beratung im Bundesrat ist für den 29.11.2019 vorgesehen. 
Sollte der Bundesrat dem Gesetz zustimmen, könnte es 
am 1.1.2020 in Kraft treten. Die Zustimmung des Bundes-
rates ist zurzeit allerdings noch ungewiss, da die Länder 
mit erheblichen Mehrbelastungen durch das Gesetz rech-
nen und die diesbezügliche Kostenschätzung der Bundes-
regierung in Frage stellen.

Aktion des bvkm zum 
Angehörigen-Entlastungsgesetz
Der bvkm hat sich am 11.11.2019 mit einem Schreiben an 
die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder 
gewandt und deren Zustimmung zum Angehörigen-Entlas-
tungsgesetz gefordert. Auch hat der bvkm Menschen mit 
Behinderung, Familien mit behinderten Angehörigen und 
Organisationen der Behindertenselbsthilfe dazu aufgeru-
fen, den Appell an die Ministerpräsidentinnen und -präsi-
denten zu unterstützen. Zu diesem Zweck stellt der bvkm 
auf seiner Internetseite unter www.bvkm.de in der Rubrik 
Recht & Ratgeber/Aktuelles ein Musterschreiben und die 
Adressen der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten 
zur Verfügung. Weitere Informationen, die Pressemeldung 
und das Musterschreiben zu der Aktion des bvkm finden 
Sie ebenfalls in der vorliegenden Ausgabe von bvkm.ak-
tuell. 

SGB IX/SGB XII-Änderungsgesetz
Das Gesetz zielt darauf ab, redaktionelle Fehler und Un-
klarheiten des BTHG zu beseitigen, um den anstehenden 
Systemwechsel bei den Unterkunftskosten der besonde-
ren Wohnformen vorzubereiten. Diesbezüglich werden die 
Empfehlungen der vom BMAS initiierten „Arbeitsgruppe 
Personenzentrierung“ weitestgehend umgesetzt. Der 
bvkm hat zu dem am 7.3.2019 vom BMAS vorgelegten Re-
ferentenentwurf gemeinsam mit den Fachverbänden für 
Menschen mit Behinderung eine Stellungnahme abgege-
ben.

Sachstand bei Redaktionsschluss: Der Bundestag hat das 
Gesetz am 17.10.2019 in zweiter und dritter Lesung bera-

bvkm:	Interessenvertretung	für	Menschen	
mit	Behinderung

Übersicht über die bisherigen sozialpolitischen Aktivitäten in 2019

von Katja Kruse
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bvkm. Recht & Ratgeberbvkm. Recht & Ratgeber

ten. Die Zustimmung des Bundesrates ist am 8.11.2019 er-
folgt. Das Gesetz tritt am 1.1.2020 in Kraft.

Nichtinvasiver Pränataltest als Kas-
senleistung
Am 11.4.2019 hat der Bundestag eine ethische Orientie-
rungsdebatte über die Kassenzulassung des nichtinvasi-
ven Pränataltests (NIPT) während der Schwangerschaft 
zur Feststellung von Trisomie 13, 18 und 21 geführt. Nach 
Auffassung des bvkm verbindet sich mit der Kassenfinan-
zierung des Bluttests die fatale Botschaft an die werden-
den Eltern: Ein Kind mit Trisomie 21 ist ein vermeidbares 
und zu vermeidendes Risiko. Gemeinsam mit elf weiteren 
Verbänden hat sich der bvkm deshalb im April 2019 in ei-
ner Stellungnahme gegen die Kassenzulassung des Tests 
ausgesprochen und stattdessen gefordert, die Unterstüt-
zung von Familien mit behinderten Kindern zu verbessern. 
Mittlerweile hat der Gemeinsame Bundesausschuss am 
19.9.2019 entschieden, dass der NIPT in begründeten 
Einzelfällen und nach ärztlicher Beratung zulasten der ge-
setzlichen Krankenversicherung eingesetzt werden kann. 

Richtlinien des GKV-Spitzenverban-
des nach § 71 Absatz 5 SGB XI
Ab 1.1.2020 wird es keine stationären Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe mehr geben. Die Rechtswirkung des § 
43a SGB XI, der Pflegeleistungen für Menschen mit Behin-
derung, die in solchen Einrichtungen leben, mit monatlich 
266 Euro abgilt, soll aber dennoch aufrechterhalten wer-
den. Die Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes – das ist 
der Dachverband aller gesetzlichen Krankenkassen - sol-
len konkretisieren, welche Wohnformen künftig vom An-
wendungsbereich des § 43a SGB XI erfasst sind. Zu dem 
am 20.5.2019 vorgelegten ersten Entwurf haben die Fach-
verbände unter der Federführung des bvkm eine Stellung-
nahme abgegeben.

Sachstand bei Redaktionsschluss: Der Richtlinien-Entwurf 
wurde überarbeitet und befindet sich derzeit im Abstim-
mungsprozess mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
überörtlichen Sozialhilfeträger (BAGüS) und anderen Be-
teiligten. Anschließend muss das Bundesministerium für 
Gesundheit die Richtlinien einvernehmlich mit dem BMAS 
genehmigen.

Reha- und Intensivpflege-Stär-
kungsgesetz 
Nach dem am 14.8.2019 vom Bundesgesundheitsministe-
rium vorgelegten Referentenentwurf für ein Reha- und In-
tensivpflege-Stärkungsgesetz (RISG) gehören Menschen, 
die über 18 sind und einen besonders hohen Bedarf an 

medizinischer Behandlungspflege haben, künftig ins Pfle-
geheim. Der bvkm hat dies in seiner Stellungnahme mas-
siv kritisiert und gefordert, dass die freie Wahl des Wohn-
ortes erhalten bleiben muss.

Sachstand bei Redaktionsschluss: Am 11.9.2019 hat der 
bvkm an der Anhörung zum Referentenentwurf des RISG 
im Bundesministerium für Gesundheit (BMG) teilgenom-
men. Der Moderator der Veranstaltung stellte gleich zu 
Beginn der Anhörung Änderungen am Entwurf in Aussicht. 
Diese beträfen vor allem die Berücksichtigung der Selbst-
bestimmtheit und das Recht auf Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung. Ein neuer Gesetzentwurf liegt bislang 
noch nicht vor.

Inklusive Lösung
Mehr Inklusion / Besserer Kinderschutz / Weniger Schnitt-
stellen – das sind die Leitthemen, mit denen sich die beim 
Bundesfamilienministerium eingerichtete Arbeitsgruppe 
„SGB VIII: Mitreden – Mitgestalten“ in ihrer 5. Sitzung am 
17. und 18.9.2019 vertiefend auseinandergesetzt hat. Die 
Fachverbände sind an diesem Dialogprozess beteiligt und 
haben sich in einer Stellungnahme zu den Themen der 5. 
Sitzung geäußert. Unter „Inklusiver Lösung“ ist die Zu-
sammenführung aller Leistungen für Kinder und Jugend-
lichen mit und ohne Behinderung in einem Sozialgesetz-
buch zu verstehen.

Sachstand bei Redaktionsschluss: Die Ergebnisse des Di-
alogprozesses werden auf einer Abschlusskonferenz Ende 
des Jahres 2019 der Fachöffentlichkeit präsentiert. Sie 
sollen als Grundlage für die Erarbeitung des Gesetzesent-
wurfes zur Modernisierung der Kinder- und Jugendhilfe 
herangezogen werden.

Umsetzung des BTHG
Leistungsberechtigter Personenkreis: Der Personenkreis, 
der Anspruch auf Eingliederungshilfe hat, muss bis zum 
Jahr 2023 neu definiert werden. Zu diesem Zweck wurde 
beim BMAS die „Arbeitsgruppe leistungsberechtigter Per-
sonenkreis“ eingerichtet. Diese hat sich letztlich auf ein 
Modell verständigt, bei dem die Begrifflichkeiten, die den 
Zugang zu Leistungen der Eingliederungshilfe beschrei-
ben, unter Orientierung an der UN-Behindertenrechts-
konvention und der Internationalen Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) 
dem modernen Verständnis von Behinderung angepasst 
werden. Die Fachverbände, die mit zwei Vertretern an der 
Arbeitsgruppe beteiligt waren, haben die Sitzungen der 
Arbeitsgruppe kritisch begleitet.

Umsatzsteuer: Das BMAS ist der Auffassung, dass Ver-
pflegungsleistungen in besonderen Wohnformen ab 
1.1.2020 unter bestimmten Voraussetzungen unter die 
Umsatzsteuer fallen, also mit 19 % zu besteuern sind. 

Nach Ansicht der Fachverbände gilt für diese Leistungen – 
wie bisher – die Umsatzsteuerbefreiung. Die Fachverbän-
de haben sich deshalb mit einem gemeinsamen Schreiben 
an das Bundesministerium der Finanzen gewandt und um 
Klärung gebeten. 

Schnittstelle Eingliederungshilfe/
Pflege im ambulanten Bereich
Am 10.4.2018 ist die Empfehlung zu § 13 Absatz 4 SGB XI 
in Kraft getreten. Sie regelt nähere Einzelheiten zur Verein-
barung der Leistungsträger, die diese schließen müssen, 
wenn Leistungen der Pflegeversicherung und Leistungen 
der Eingliederungshilfe im ambulanten Bereich zusam-
mentreffen. Der bvkm hat sich an der Evaluation der Re-
gelung beteiligt und gemeinsam mit den Fachverbänden 
gegenüber dem GKV-Spitzenverband Kritik an der Mus-
ter-Zustimmungserklärung geübt. Diese Erklärung, mit 
der der Leistungsberechtigte der Vereinbarung der Leis-
tungsträger zustimmen muss, genügt nicht den Anforde-
rungen der einfachen und verständlichen Sprache.

www.bvkm.de
Alle im vorstehenden Text genannten Stellungnahmen 
sind auf der Internetseite des bvkm in der Rubrik Recht 
& Ratgeber unter „Aktuelles“ oder „Stellungnahmen“ zu 
finden. Einige Stellungnahmen werden nachstehend in ge-
kürzter Form wiedergegeben.

26. Mai 2020 in Frankfurt
ERSTER SOZIALPOLITISCHER FACHTAG
ZU AKTUELLEN THEMEN AUS RECHTSPRECHUNG
UND GESETZGEBUNG
Zielgruppe:
Menschen aus den Mitgliedsorganisationen
des bvkm, die Betroffene in sozialrechtlichen
Angelegenheiten beraten
Leitung:
Dr. Janina Jänsch (Geschäftsführerin des
bvkm), Katja Kruse, Sebastian Tenbergen, Hülya 
Turhan
(Juristen beim bvkm)

12. November 2020 in Kassel
ZWEITER SOZIALPOLITISCHER FACHTAG
ZU AKTUELLEN THEMEN AUS RECHTSPRECHUNG
UND GESETZGEBUNG
Zielgruppe:
Menschen aus den Mitgliedsorganisationen
des bvkm, die Betroffene in sozialrechtlichen
Angelegenheiten beraten
Leitung:
Dr. Janina Jänsch (Geschäftsführerin des
bvkm), Katja Kruse, Sebastian Tenbergen, Hülya 
Turhan
(Juristen beim bvkm)

Veranstaltungen Recht // Sozialpolitische Fachtage 2020
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Angehörigen-Entlastungsgesetz
Aktion	des	bvkm	unterstützen!

Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen (bvkm) ruft Menschen mit Behinderung, Fami-
lien mit behinderten Angehörigen und Organisationen 
der Behindertenselbsthilfe dazu auf, von den Minister-
präsidentinnen und -präsidenten die Zustimmung zum 
Angehörigen-Entlastungsgesetz zu fordern. Nur wenn der 
Bundesrat dem Gesetz in seiner Sitzung am 29.11.2019 
zustimmt, kann es wie geplant am 1.1.2020 in Kraft treten 

Das Musterschreiben (siehe Seite 17), das Sie nur noch 
mit Ihrem Absender sowie Ihrer Unterschrift versehen 
müssen, finden Sie auch unter www.bvkm.de in der Rub-
rik Recht & Ratgeber/Aktuelles. Nachfolgend werden die 
Adressen der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten 
aufgeführt, an die das Schreiben gerichtet werden sollte. 
Hinweis: Bei der Brief-Anrede in den Stadtstaaten Berlin, 
Bremen und Hamburg sind Besonderheiten zu beachten! 

Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg
Herrn Winfried Kretschmann
Richard-Wagner-Straße 15
70184 Stuttgart

Bayerischen Ministerpräsidenten
Herrn Dr. Markus Söder
Postfach 220011
80535 München

Regierenden Bürgermeister von Berlin
Herrn Michael Müller
Jüdenstraße 1
10178 Berlin
(Anrede: Sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister)

Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg
Herrn Dr. Dietmar Woidke
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam

Präsidenten des Senats der Freien Hansestadt Bremen 
Herrn Dr. Andreas Bovenschulte 
Am Markt 21
28195 Bremen
(Anrede: Sehr geehrter Herr Bürgermeister)

Präsidenten des Senats der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
Herrn Dr. Peter Tschentscher
Rathausmarkt 1 
20095 Hamburg
(Anrede: Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister)

Hessischen Ministerpräsidenten
Herrn Volker Bouffier
Georg-August-Zinn-Str.1
65183 Wiesbaden

Ministerpräsidentin des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern
Frau Manuela Schwesig
Schloßstr. 2-4
19053 Schwerin 

Niedersächsischen Ministerpräsidenten
Herrn Stephan Weil
Planckstraße 2
30169 Hannover

Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen
Herrn Armin Laschet
Horionplatz 1
40213 Düsseldorf

Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Frau Malu Dreyer
Postfach 3880
55028 Mainz

Ministerpräsidenten des Saarlandes 
Herrn Tobias Hans 
Am Ludwigsplatz 14 
66117 Saarbrücken

Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen
Herrn Michael Kretschmer
Sächsische Staatskanzlei
01095 Dresden

Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt
Herrn Dr. Reiner Haseloff
Hegelstraße 40 - 42
39104 Magdeburg

Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein
Herrn Daniel Günther
Düsternbrooker Weg 104
24105 Kiel

Thüringer Ministerpräsidenten
Herrn Bodo Ramelow
Regierungsstraße 73
99084 Erfurt

	  

Absender	  (ggf.	  Logo	  der	  Mitgliedsorganisation)	  

	  

	  

	  

Ministerpräsidenten/Ministerpräsidentin	  des	  Landes	  ….	  
Frau/Herrn	  (Akademischer	  Grad)	  Vorname	  Familienname	  
Anschrift	  
	  

	  

	  

Ort,	  den	  	  

	  

Angehörigen-‐Entlastungsgesetz	  
Bitte	  um	  Zustimmung	  des	  Bundesrates	  am	  29.11.2019	  
	  

Sehr	  geehrte/r	  Herr	  Ministerpräsident/Frau	  Ministerpräsidentin,	  

in	  dem	  am	  7.11.2019	  vom	  Bundestag	  beschlossenen	  Angehörigen-‐Entlastungsgesetz	  sind	  viele	  Ver-‐
besserungen	  für	  Menschen	  mit	  Behinderung	  und	  ihre	  Angehörigen	  vorgesehen.	  Hierzu	  gehören	  ins-‐
besondere	  die	  Einführung	  der	  100.000	  Euro-‐Grenze	   für	  alle	  Leistungen	  der	  Sozialhilfe,	  die	  Abschaf-‐
fung	  des	  elterlichen	  Unterhaltsbeitrags	   in	  der	  Eingliederungshilfe,	  die	  dauerhafte	  Förderung	  der	  er-‐
gänzenden	  unabhängigen	  Teilhabeberatung	  (EUTB),	  die	  Einführung	  eines	  Budgets	  für	  Ausbildung	  und	  
die	  Klarstellung,	  dass	  Menschen	  mit	  Behinderung	  im	  Berufsbildungsbereich	  der	  Werkstatt	  für	  behin-‐
derte	  Menschen	  Anspruch	  auf	  Grundsicherung	  haben.	  	  

Als	   betroffener	   Mensch	   mit	   Behinderung/betroffene	   Familie	   mit	   einem	   behinderten	   Angehöri-‐
gen/Organisation,	  die	  sich	  für	  die	  Belange	  behinderter	  Menschen	  einsetzt/,	  würde/n	  ich/wir	  es	  des-‐
halb	  sehr	  begrüßen,	  wenn	  das	  Gesetz	  wie	  geplant	  am	  1.1.2020	  in	  Kraft	  treten	  würde.	  

Der	   Stellungnahme	  des	  Bundesrates	   vom	  11.10.2019	   (BR-‐Drucksache	  395/19)	  entnehme/n	   ich/wir,	  
dass	  die	  Länder	  mit	  erheblichen	  Mehrbelastungen	  durch	  das	  Gesetz	  rechnen	  und	  die	  diesbezügliche	  
Kostenschätzung	   der	   Bundesregierung	   in	   Frage	   stellen.	   Die	   Zustimmung	   des	   Bundesrates	   zu	   dem	  
Gesetz	  und	  damit	  auch	  sein	  Inkrafttreten	  erscheinen	  daher	  zum	  jetzigen	  Zeitpunkt	  ungewiss.	  

Dies	  erfüllt	  mich/uns	  mit	  großer	  Sorge.	  Ich/Wir	  appelliere/n	  deshalb	  an	  Sie,	  gemeinsam	  mit	  den	  an-‐
deren	   Bundesländern	   den	   Finanzierungsstreit	   mit	   dem	   Bund	   beizulegen	   und	   dem	   Angehörigen-‐
Entlastungsgesetz	  in	  der	  Sitzung	  des	  Bundesrates	  am	  29.11.2019	  zuzustimmen.	  Sie	  setzen	  hiermit	  ein	  
starkes	  Signal	   für	  die	  Solidarität	  mit	  Menschen	  mit	  Behinderung	  und	  unterstützungsbedürftigen	  Fa-‐
milien.	  	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

	  

	  

	  



18	 bvkm.aktuell	Nr.	2/2019	 November	2019 	 November	2019	 bvkm.aktuell	Nr.	2/2019	 19

bvkm. Recht & Ratgeberbvkm. Recht & Ratgeber

I) Vorbemerkung
Im Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen (bvkm) sind 280 regionale Selbsthilfeorganisa-
tionen zusammengeschlossen, in denen etwa 28.000 Mit-
gliedsfamilien organisiert sind. Der überwiegende Teil der 
vertretenen Menschen ist von einer frühkindlichen cereb-
ralen Bewegungsstörung betroffen. Dabei handelt es sich 
sowohl um körperbehinderte Menschen, deren Leben sich 
kaum von dem nichtbehinderter unterscheidet, als auch 
um Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderun-
gen, die ein Leben lang auf Hilfe, Pflege und Zuwendung 
angewiesen sind.

In dem vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) vorgelegten Referentenentwurf für ein Angehö-
rigen-Entlastungsgesetz sind viele Verbesserungen für 
Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen vorge-
sehen. Zu nennen sind insbesondere:

• der Ausschluss der Unterhaltsheranziehung von El-
tern und Kindern mit einem je-weiligen Jahresbrutto-
einkommen von bis zu 100.000 Euro für alle Leistun-
gen der Sozialhilfe,

• die gesetzliche Klarstellung, dass Menschen mit Be-
hinderung, die das Eingangsver-fahren sowie den 
Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM) durchlaufen, Anspruch auf Leistun-
gen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung haben

• die dauerhafte Förderung der ergänzenden unabhän-
gigen Teilhabeberatung (EUTB) aus Bundesmitteln 
sowie

• die Einführung eines Budgets für Ausbildung für Men-
schen mit Behinderung, die zur Teilhabe am Arbeits-
leben auf Leistungen in einer WfbM angewiesen sind.

Der bvkm begrüßt die genannten Verbesserungen sehr 
und plädiert mit Nachdruck dafür, dass der Referentenent-
wurf in diesen zentralen Punkten im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren keine wesentlichen Änderungen erfährt. 

Im Einzelnen nimmt der bvkm zu dem Gesetzentwurf wie 
folgt Stellung:

II) Artikel 1: Änderung des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch

1) Grundsicherungsanspruch im Ein-
gangsverfahren sowie Berufsbil-
dungsbereich einer WfbM

In § 41 Absatz 3a Nr. 1 SGB XII soll künftig gesetzlich 
klargestellt werden, dass Menschen mit Behinderung, 
die das Eingangsverfahren sowie den Berufsbildungsbe-
reich einer WfbM durchlaufen, Anspruch auf Leistungen 
der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
haben. Nach Auffassung des BMAS besteht ein solcher 
Anspruch nach der derzeitigen Rechtslage aufgrund des 
zum 1.7.2017 in Kraft getretenen § 45 Satz 3 Nr. 3 SGB XII 
nicht. Dies sehen der bvkm und viele Sozialgerichte an-
ders. In zahlreichen Fällen wurden deshalb Menschen mit 
Behinderung mittlerweile durch die Gerichte Leistungen 
der Grundsicherung zugesprochen. Neun Bundesländer 
haben sich außerdem inzwischen von der Rechtsauffas-
sung des BMAS gelöst und bewilligen Menschen im Ein-
gangs- und Berufsbildungsbereich der WfbM Leistungen 
der Grundsicherung, um unnötige Widerspruchs- und Kla-
geverfahren zu vermeiden. Durch die Gesetzesänderung 
soll die einheitliche Rechtsprechung von Sozialgerichten 

Stellungnahme	des	Bundesverbandes	für	
körper-	und	mehrfachbehinderte	Menschen
zum	Referentenentwurf	eines	
Angehörigen-Entlastungsgesetzes

von Katja Kruse

(Hinweis: Dies ist eine gekürzte Fassung der Stellungnahme. Die vollständige Stellungnahme ist zu finden unter 
www.bvkm.de in der Rubrik „Recht & Ratgeber“ unter „Aktuelles“.)

und Landessozialgerichten und die Rechtspraxis der Län-
der nachvollzogen werden.

Der bvkm begrüßt es sehr, dass der Anspruch auf 
Grundsicherung für Menschen im Eingangs- und 
Berufsbildungsbereich der WfbM nunmehr unmiss-
verständlich im Gesetz klargestellt werden soll. Der 
derzeitige Zustand, dass viele Betroffene ihre berech-
tigten Ansprüche nur im Wege der Klage vor den Sozial-
gerichten durchsetzen können, ist nicht länger haltbar.

Begrüßt wird auch, dass in die neue Regelung ferner Men-
schen mit Behinderung einbezogen werden sollen, die bei 
einem anderen Leistungsanbieter das Eingangsverfahren 
oder den Berufsbildungsbereich durchlaufen. Erfasst sind 
ebenso Menschen mit Behinderung, die in einem Ausbil-
dungsverhältnis stehen, für das sie ein Budget für Ausbil-
dung erhalten. Auch diese Klarstellung ist begrüßenswert.

2) Ausschluss der Unterhaltsheranzie-
hung für alle Leistungen der Sozial-
hilfe

a) § 94 Absatz 1a SGB XII: 100.000 
Euro-Grenze für alle Leistungen 
der Sozialhilfe

Durch die nahezu wortgleiche Überführung des bisheri-
gen § 43 Absatz 5 SGB XII in den neuen § 94 Absatz 1a 
SGB XII soll die Unterhaltsheranziehung von Eltern und 
Kindern mit einem jeweiligen Jahresbruttoeinkommen von 
bis zu 100.000 Euro für alle Leistungen der Sozialhilfe aus-
geschlossen werden. Zurzeit gilt diese Einkommensgren-
ze nur für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung.

Der bvkm begrüßt die vorgesehene Regelung, weil sie 
viele Eltern und Kinder von Sozialhilfeempfängerinnen 
und -empfängern finanziell entlastet. 

Nicht in die Neufassung des § 94 Absatz 1a SGB XII über-
nommen wurde der bisherige § 43 Absatz 5 Satz 3 SGB 
XII. Hintergrund ist, dass der Leistungsanspruch der Leis-
tungsberechtigten nach dem Vierten Kapitel SGB XII bei 
einem Jahreseinkommen der unterhaltsverpflichteten El-
tern beziehungsweise Kinder von über 100.000 Euro zu-
künftig nicht mehr ausgeschlossen sein soll. Vielmehr sol-
len dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen auch bei 
einem Jahreseinkommen des Unterhaltspflichteten von 
über 100.000 Euro Leistungen nach dem Vierten Kapitel 
SGB XII beziehen. 

Auch diese Regelung wird vom bvkm begrüßt, sofern 
sie – auch im weiteren Gesetzgebungsverfahren – mit 
einer entsprechenden Ergänzung von § 94 Absatz 2 

SGB XII um das Vierte Kapitel verknüpft bleibt (siehe 
dazu unten). 

Die derzeitige Rechtslage, nach der Menschen mit Behin-
derung, obwohl sie dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, 
Leistungen nach dem Dritten Kapitel beziehen, nur weil das 
Jahreseinkommen ihrer Eltern 100.000 Euro überschrei-
tet, ist für die Betroffenen nur schwer nachvollziehbar. 
Maßgeblich für den Zugang zu einer existenzsichernden 
Leistung wie der Grundsicherung sollten die persönlichen 
Voraussetzungen der Leistungsberechtigten und nicht die 
Höhe des Einkommens der ihnen unterhaltsverpflichteten 
Eltern oder Kinder sein. Die Neuverortung dieses Perso-
nenkreises im Vierten Kapitel ist daher sachgerecht.

b) § 94 Absatz 2 SGB XII: Beschrän-
kung der Unterhaltsheranziehung 
bei Überschreiten der 100.000 
Euro-Grenze

§ 94 Absatz 2 Satz 1 SGB XII soll um das Vierte Kapitel 
erweitert werden. Dies ist auch aus Sicht des bvkm zwin-
gend, wenn dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen 
zukünftig bei einem Einkommen der unterhaltsverpflich-
teten Eltern oder Kinder über 100.000 Euro nicht mehr in 
das Dritte Kapitel SGB XII verschoben werden, sondern im 
Vierten Kapitel SGB XII verbleiben. 

Nach der derzeitigen Rechtslage müssen Eltern in derar-
tigen Fallkonstellationen für die ihren Kindern nach dem 
Dritten Kapitel geleistete Hilfe zum Lebensunterhalt ei-
nen Unterhaltsbeitrag in Höhe von 26,49 Euro (Stand: 
1.7.2019) leisten. Bei der Beschränkung auf diesen Un-
terhaltsbeitrag bleibt es, wenn § 94 Absatz 2 Satz 1 SGB 
XII um das Vierte Kapitel erweitert wird. Die Neuverortung 
von dauerhaft voll erwerbsgeminderten Kindern, deren 
Eltern über ein Jahreseinkommen von mehr als 100.000 
Euro verfügen, im Vierten Kapitel SGB XII ist daher nach 
Auffassung des bvkm unabdingbar verknüpft mit der vor-
gesehenen Ergänzung von § 94 Absatz 2 Satz 1 SGB XII um 
die Leistungen nach dem Vierten Kapitel.

Im Ergebnis begrüßt der bvkm die Beibehaltung der 
bisherigen Privilegierung von Eltern volljähriger Kin-
der, die bislang wegen des Überschreitens der 100.000 
Euro-Grenze im Dritten Kapitel SGB XII verortet waren. 
Die Erweiterung der Vorschrift um das Vierte Kapitel 
ist aus Gleichbehandlungserwägungen und um eine 
Schlechterstellung der Betroffenen zu vermeiden an-
gezeigt.

Die beschränkte Unterhaltsheranziehung des § 94 Absatz 
2 SGB XII gilt zurzeit für alle Eltern, deren volljährige Kin-
der Leistungen der Eingliederungshilfe, Leistungen der 
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Hilfe zur Pflege oder Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen. 
Ab dem 1.1.2020 würde sich der Anwendungsbereich der 
Vorschrift aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgeset-
zes nur noch auf diejenigen Eltern erstrecken, deren Jah-
reseinkommen 100.000 Euro überschreitet. Gegenüber 
der jetzigen Rechtslage ist der künftige Anwendungsbe-
reich der Vorschrift somit stark begrenzt. Um insoweit bei 
der Rechtsanwendung keine Missverständnisse aufkom-
men zu lassen, sollte dies in der Vorschrift deutlich zum 
Ausdruck gebracht werden. Der bvkm schlägt deshalb vor, 
§ 94 Absatz 2 Satz 1 SGB XII wie folgt zu fassen:

(2) Beträgt das jährliche Gesamteinkommen der Eltern 
jeweils mehr als 100.000 Euro geht der Anspruch ei-
ner volljährigen unterhaltsberechtigten Person, die in 
erheblichem Maße zur Teilhabe an der Gesellschaft 
eingeschränkt (§ 99 des Neunten Buches) oder pfle-
gebedürftig im Sinne von § 61a ist, gegenüber ihren El-
tern wegen Leistungen nach dem Siebten Kapitel nur in 
Höhe von bis zu 26 Euro, wegen Leistungen nach dem 
Dritten und Vierten Kapitel nur in Höhe von bis zu 20 
Euro monatlich über.

II) Artikel 1: Änderung des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch

1) Ergänzende unabhängige Teilhabe-
beratung

Vorgesehen ist künftig in § 32 SGB IX, dass die ergänzen-
de unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) dauerhaft aus 
Bundesmitteln gefördert wird. Zurzeit ist die Förderung 
bis 31.12.2022 befristet. Auch sollen für das Jahr 2023 Zu-
schüsse in Höhe von 65 Millionen Euro festgesetzt wer-
den.

Mit dem Bundesteilhabegesetz wurden in § 32 SGB IX die 
gesetzlichen Voraussetzungen für ein unentgeltliches, al-
len Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen 
offenstehendes und Orientierung gebendes Angebot zur 
Beratung über Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe 
geschaffen. Im Dschungel des Leistungsrechts und der Zu-
ständigkeiten verschiedener Kostenträger sind behinder-
te Menschen dringend auf eine solche umfassende und 
neutrale Beratung angewiesen.

Unter dem Dach des bvkm haben bundesweit bislang 26 
EUTB-Beratungsstellen ihre Arbeit aufgenommen. Die Be-
ratungsstellen sind meist zentral gelegen und im Stadtbild 
sichtbar. Die Inanspruchnahme der Beratung zeigt auf, 
dass der Bedarf an qualifizierter unabhängiger Beratung 
groß ist und das Angebot durch Menschen mit Behinde-
rungen und ihre Angehörige angenommen wird. Im Rah-
men des vom bvkm gemeinsam mit dem Bundesverband 
Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) durchgeführten Ko-
operationsprojektes „Netzwerk unabhängige Beratung“ 

sind die Teilhabeberaterinnen und -berater berufsbe-
gleitend für ihren Aufgabenbereich geschult worden. Die 
Weiterbildung umfasste unter anderem gesellschaftliche, 
rechtliche und organisationsspezifische Rahmenbedin-
gungen der Beratung von Menschen mit Behinderung. 
Weitere Schwerpunkte waren die systemische Gesprächs-
führung sowie methodische Umsetzung, Diversity und 
Genderaspekte. Die Beraterinnen und Berater haben ihre 
Erfahrungen und fachlichen Kenntnisse ausbauen und 
weiterentwickeln können. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt der bvkm die zeitnahe 
Entfristung der Förderung der EUTB. Hinsichtlich der Fi-
nanzierung sieht er allerdings noch Verbesserungsbe-
darf. Eine gesicherte und auskömmliche Finanzierung 
ist erforderlich, um den Beratungsstellen die nötige 
Planungssicherheit zu geben und die wichtige Aufgabe 
der EUTB dauerhaft weiterzuführen. In § 32 Absatz 6 
SGB IX sollte deshalb eine dynamisierte Regelfinanzie-
rung aus Bundesmitteln vorgesehen werden.

2) Budget für Ausbildung
Eingeführt werden soll in § 61a SGB IX ein Budget für 
Ausbildung. Damit könnten Menschen mit Behinderung, 
die zur Teilhabe am Arbeitsleben auf Leistungen in einer 
WfbM angewiesen sind, auch gefördert werden, wenn sie 
eine nach dem Berufsbildungsgesetz oder nach der Hand-
werksordnung anerkannte Berufsausbildung oder eine 
Fachpraktikerausbildung aufnehmen und damit einen 
staatlich anerkannten Berufsabschluss erwerben wollen.

Ein Budget für Ausbildung schafft im Bereich der beruf-
lichen Bildung mehr Wahlmöglichkeiten. Es unterstützt 
junge Menschen mit Behinderung, nach Abschluss der 
Schule eine Berufsausbildung auf dem ersten Arbeits-
markt zu absolvieren. Die Einführung eines Budgets für 
Ausbildung wird deshalb vom bvkm uneingeschränkt 
begrüßt.

3) Ausschluss der Unterhaltsheranzie-
hung für Leistungen der Eingliede-
rungshilfe

Im Referentenentwurf ist die Aufhebung von § 138 Absatz 
4 SGB IX und von § 142 Absatz 3 SGB IX vorgesehen. Da-
mit soll künftig auf Elternbeiträge verzichtet werden, wenn 
volljährige Menschen mit Behinderung Leistungen der 
Eingliederungshilfe oder in Internatsschulen Leistungen 
der Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen.

Der bvkm begrüßt den vollständigen Verzicht auf El-
ternbeiträge in den genannten Fällen. In Bezug auf das 
Unterhaltsrecht wird die Eingliederungshilfe damit aus 
dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgeführt. 
Wünschenswert wäre es allerdings, die Eingliede-
rungshilfe insgesamt einkommens- und vermögens-

unabhängig auszugestalten, damit sie in ihrer Gesamt-
heit nicht länger Teil des Fürsorgerechts bleibt.

4) Arbeitsassistenz
Durch die Ergänzung von § 185 Absatz 5 SGB IX soll klar-
gestellt werden, dass beim Anspruch auf Übernahme der 
Kosten notwendiger Arbeitsassistenz weder dem Grunde 
noch der Höhe nach Ermessen besteht. 

Diese Klarstellung wird vom bvkm uneingeschränkt 
begrüßt.

III)  Weiterer Änderungsbedarf: Jun-
ge Volljährige, die in Wohnein-
richtungen für Minderjährige 
leben

Der vorliegende Referentenentwurf bietet keine Lösung 
für junge Erwachsene, die in einer stationären Wohnein-
richtung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendli-
che nach SGB XII bzw. zukünftig SGB IX leben. Nicht selten 
verbleiben die Bewohnerinnen und Bewohner dort aus pä-
dagogischen Gründen in Absprache mit dem zuständigen 
Leistungsträger, bis sie 21 oder 22 Jahre alt sind. (…)
Problematisch ist, dass für erwachsene Menschen mit 
Behinderung ab 2020 ein anderes Leistungserbringungs-

recht gilt als für minderjährige Menschen mit Behinderung. 
Während im Erwachsenenbereich die Personenzentrie-
rung eingeführt wird, die unter anderem die Trennung der 
existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen 
der Eingliederungshilfe zur Folge hat, bleibt es bei minder-
jährigen Leistungsempfängerinnen und -empfängern bei 
der bisherigen Vergütungssystematik. Die in § 134 SGB 
IX verankerten Sonderregelungen für minderjährige Leis-
tungsberechtigte sehen unter anderem die herkömmliche 
Leistungsvergütung durch Grundpauschale, Maßnahmen-
pauschale und Investitionsbetrag vor. 

(…)

In Bezug auf die Internatsbeschulung junger Volljähriger 
hat der Gesetzgeber diese Problematik gesehen und ihr 
mit der Ausnahmeregelung des § 134 Absatz 4 SGB IX 
Rechnung getragen. Danach gilt die Sonderregelung des 
§ 134 Absatz 1 bis 3 SGB IX auch über die Volljährigkeit 
hinaus, wenn Leistungsberechtigte eine Internatsschule 
speziell für Menschen mit Behinderung besuchen. 

Aus den oben genannten Gründen fordert der bvkm 
deshalb, für volljährige Leistungsberechtigte, die in 
einer Wohneinrichtung für Minderjährige leben, eine 
dem § 134 Absatz 4 SGB IX entsprechende Ausnahme-
regelung einzuführen.

Düsseldorf, 4. Juli 2019 

Stellungnahme	des	des	Bundesverbandes	für	
körper-	und	mehrfachbehinderte	Menschen	
zum	Referentenentwurf	eines	Reha-	und	
Intensivpflege-Stärkungsgesetzes	(RISG)

von Katja Kruse

(Hinweis: Dies ist eine gekürzte Fassung der Stellungnahme. Die vollständige Stellungnahme ist zu finden unter 
www.bvkm.de in der Rubrik „Recht & Ratgeber“ unter „Aktuelles“.)

Vorbemerkung

Im Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen (bvkm) sind 280 regionale Selbsthilfeorganisa-
tionen zusammengeschlossen, in denen etwa 28.000 Mit-
gliedsfamilien organisiert sind. Der überwiegende Teil der 

vertretenen Menschen ist von einer frühkindlichen cereb-
ralen Bewegungsstörung betroffen. Dabei handelt es sich 
sowohl um körperbehinderte Menschen, deren Leben sich 
kaum von dem nichtbehinderter unterscheidet, als auch 
um Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderun-
gen, die ein Leben lang auf Hilfe, Pflege und Zuwendung 
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angewiesen sind.

Der vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) vor-
gelegte Referentenentwurf für ein Reha- und Intensi-
vpflege-Stärkungsgesetz (RISG) zielt darauf ab, eine 
qualitätsgesicherte und wirtschaftliche Versorgung inten-
sivpflegebedürftiger Versicherter zu gewährleisten sowie 
Fehlanreize und Missbrauchsmöglichkeiten in diesem 
Versorgungssegment zu beseitigen. Dazu enthält der Ge-
setzentwurf einige positive Ansätze. Zu nennen sind hier 
insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der länger-
fristigen stationären Beatmungsentwöhnung sowie ein-
heitliche Qualitätsvorgaben und Standards für Leistungs-
erbringer von außerklinischer Intensivpflege.

Völlig untragbar ist jedoch, dass außerklinische Intensi-
vpflege erwachsenen Menschen in der Regel nur noch in 
Pflegeeinrichtungen gewährt werden soll. Dadurch wäre 
künftig für Menschen, die einen besonders hohen Bedarf 
an medizinischer Behandlungspflege haben, die freie 
Wahl des Wohnortes und das Recht auf Teilhabe ausge-
schlossen. Der bvkm und insbesondere die in ihm organi-
sierten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit schwe-
ren und mehrfachen Behinderungen sowie deren Eltern 
sind fassungslos darüber, dass elf Jahre nach Inkrafttreten 
des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UN-BRK) und kurz vor dem Inkrafttreten 
der wichtigsten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG) eine Regelung auf den Weg gebracht werden soll, 
die diesen beiden Gesetzen diametral entgegensteht.

Im Einzelnen nimmt der bvkm zu dem Gesetzentwurf wie 
folgt Stellung:

I) Ausschluss vom Anspruch auf 
häusliche Krankenpflege (Arti-
kel 1 Nr. 1 RISG-RefE)

Der durch den Gesetzentwurf neu zu fassende § 37 Absatz 
2 Satz 3 SGB V/RISG-RefE sieht vor, dass Versicherte mit 
einem besonders hohen Bedarf an medizinischer Behand-
lungspflege künftig grundsätzlich keinen Anspruch mehr 
auf häusliche Krankenpflege haben sollen. Stattdessen 
soll dieser Personenkreis außerklinische Intensivpflege 
erhalten. Diese ist in der Regel in vollstationären Pflege-
einrichtungen oder in Intensivpflege-Wohneinheiten zu 
erbringen. Nur in Ausnahmefällen, insbesondere bei Ver-
sicherten bis zum 18. Lebensjahr, soll die außerklinische 
Intensivpflege im Haushalt oder der Familie des Versicher-
ten erbracht werden dürfen. 

Im Ergebnis sollen damit erwachsene schwerstpflegebe-
dürftige Menschen von Versicherungsleistungen ausge-
schlossen und gezwungen werden, in einem Pflegeheim 
zu leben.

1) Betroffene Personengruppe

Betroffen von dem Leistungsausschluss sind Menschen 
mit einem besonders hohen Bedarf an medizinischer Be-
handlungspflege. Dieser ist gegeben, wenn die ständige 
Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft zur indi-
viduellen Kontrolle und Einsatzbereitschaft oder ein ver-
gleichbarer intensiver Einsatz einer Pflegefachkraft erfor-
derlich ist, insbesondere weil 

• behandlungspflegerische Maßnahmen in ihrer Inten-
sität oder Häufigkeit unvorhersehbar am Tag und in 
der Nacht erfolgen müssen oder

• die Bedienung und Überwachung eines Beatmungs-
gerätes am Tag und in der Nacht erforder-lich ist.

Der Gesetzentwurf nimmt dabei besonders Personen in 
den Blick, die künstlich dauerhaft beatmet werden. Für sie 
sind in Bezug auf die Beatmungsentwöhnung besondere 
Regelungen vorgesehen.

Zu der Personengruppe, die vom Ausschluss vom An-
spruch auf häusliche Krankenpflege betroffen ist, gehören 
aber auch Menschen, die aus anderen Gründen auf stän-
dige Überwachung der Vitalparameter angewiesen sind. 
Beispielhaft genannt seien hier Menschen mit

• bekannten und unbekannten Syndromen oder geneti-
schen Defekten (z.B. Undine Syndrom oder auch MPS 
Typ 1 oder 2),

• gravierenden Herzfehlern, die inoperabel sind,
• epileptischen Anfälle, die nicht medikamentös ein-

stellbar sind,
• hohen, inkompletten oder kompletten Querschnitts-

lähmungen durch Erkrankung oder Un-fall,
• pinaler Muskel Atrophie (SMA),
• komplexen Einschränkungen (nicht sprechend, nicht 

sitzend, nicht gehend, blind, nicht selbstständig es-
sen/trinken etc.) und dazu noch spontane Atemaus-
setzer

• Spina Bifida/Hydrocephalus mit starken Einschrän-
kungen und dazu Sauerstoff abhängig

Die Liste ist nicht abschließend. Sie soll aber zeigen, dass 
der vorliegende Referentenentwurf eine sehr heterogene 
Gruppe mit sehr differenziert zu betrachtenden Bedarfen 
betrifft, die weit über die Gruppe der Menschen mit einer 
pneumologischen Indikation hinausgeht. 

Ganz deutlich möchte der bvkm in diesem Zusammenhang 
ferner darauf hinweisen, dass die von ihm vertretenen 
Menschen in der Regel seit ihrer Geburt oder aufgrund ei-
ner im frühen Kindesalter (z.B. aufgrund eines Bade- oder 
Erstickungsunfalls) erworbenen Behinderung ihr Leben 
lang auf Intensivpflege angewiesen sind. Wir verweisen 
ergänzend dazu auf die als Anlagen zu dieser Stellungnah-
me beigefügten Fallbeispiele. Bestimmte begrüßenswerte 

Maßnahmen, die im RISG-RefE vorgesehen sind, – wie z.B. 
Verbesserungen bei der Beatmungsentwöhnung – greifen 
deshalb bei diesem Personenkreis nicht. Ganz im Gegen-
teil verschlechtert sich bei diesem Personenkreis häufig 
der Gesundheitszustand eher noch mit zunehmendem Al-
ter. Das betrifft z.B. Menschen mit fortschreitenden Mus-
kelerkrankungen.

2) Rechtswidrigkeit des Leistungsaus-
schlusses 

Der vorgesehene Leistungsausschluss ist unter mehreren 
Gesichtspunkten rechtswidrig.

a) Verstoß gegen Artikel 19 UN-BRK: 
Freie Wahl des Wohnortes

Eine bestimmte Versicherungsleistung nur noch an be-
stimmten Orten zu gewähren, kommt der zwangsweisen 
Unterbringung an dem betreffenden Ort gleich. § 37 Ab-
satz 2 Satz 3 SGB V/RISG-RefE i.V.m. § 37c Absatz 2 SGB 
V/RISG-RefE, wonach erwachsene, intensivpflegebedürf-
tige Menschen die von ihnen benötigte medizinische 
Behandlungspflege grundsätzlich nur noch in vollstatio-
nären Pflegeeinrichtungen oder Intensivpflege-Wohnein-
heiten erhalten sollen, verstößt deshalb gegen Artikel 
19 UN-BRK. Nach dieser Vorschrift haben Menschen mit 
Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit, ihren 
Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit 
wem sie leben, und sind nicht verpflichtet, in besonderen 
Wohnformen zu leben.

Gleichzeitig legt Artikel 19 UN-BRK den Staaten die Ver-
pflichtung auf, für die Verwirklichung dieses Rechts und 
die volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilha-
be an der Gemeinschaft wirksame und geeignete Maß-
nahmen zu treffen. Der RISG-RefE verstößt gegen diese 
Verpflichtung Deutschlands in eklatanter Weise, weil die 
vorgesehenen Regelungen die Möglichkeiten zur freien 
Wahl des Wohnortes gerade nicht erweitern oder fördern, 
sondern – ganz im Gegenteil – im Vergleich zur derzeitigen 
Rechtslage massiv einschränken. 

Das gilt nicht nur für die Intensivpflege in der eigenen 
Häuslichkeit, sondern insbesondere auch für die gerade 
erst neu geschaffene Möglichkeit, Intensivpflege in voll-
stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe im Sinne 
des § 43a SGB XI zu gewähren. Der insoweit aufgrund des 
Dritten Pflegestärkungsgesetzes (PSG III) mit Wirkung 
vom 1.1.2017 in § 37 Absatz 2 SGB V neu eingefügte Satz 8 
sieht vor, dass Bewohner, deren Bedarf an Behandlungs-
pflege eine ständige Überwachung und Versorgung durch 
eine qualifizierte Pflegefachkraft erfordert, in der Einrich-
tung Behandlungspflege erhalten. Klargestellt werden soll 
mit dieser Vorschrift, dass die Krankenkasse die Behand-
lungspflege in diesen Fällen immer übernimmt, selbst 
wenn vertragliche Regelungen oder die Leistungsbe-

schreibung der Einrichtung dem entgegenstehen sollten. 
Diese nach jahrelangem Ringen mit dem Gesetzgeber von 
den Behindertenverbänden schließlich durchgesetzte 
Regelung ist von Eltern intensivpflegebedürftiger Kinder 
mit großer Erleichterung aufgenommen worden, weil sie 
endlich auch diesem Personenkreis das Wohnen bzw. – im 
Falle einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes - 
den Verbleib in einer vollstationären Einrichtung der Be-
hindertenhilfe ermöglicht. Aufgrund des RISG-RefE wäre 
diese neue Option nun bereits drei Jahre nach ihrem In-
krafttreten wieder hinfällig. Für die Eltern intensivpflege-
bedürftiger Kinder, die auf der Suche nach Wohnplätzen in 
qualifizierten Einrichtungen sind, die ihren Kindern einen 
geeigneten Wohn- und Lebensort bieten, damit sie – eben-
so wie Kinder ohne Behinderung - im Erwachsenenalter 
das Elternhaus verlassen können, ist dies ein Schlag ins 
Gesicht und ein erheblicher Rückschritt gegenüber der 
derzeitigen Rechtslage.

b) Recht auf Teilhabe 

Menschen mit Behinderungen haben das Recht auf volle, 
wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft. Die Sicherstellung dieser Teilhabe ist durch 
den im RISG-RefE vorgesehenen Leistungsausschluss 
nicht gewährleistet. 

Kinder und Jugendliche nehmen insbesondere durch den 
Besuch von Kindergärten und Schulen am Leben in der Ge-
meinschaft teil. Das Zusammensein mit Gleichaltrigen und 
die individuelle Förderung ist wichtig für ihre Entwicklung. 
Für Kinder mit Intensivpflegebedarf ist daher sicherzustel-
len, dass sie auch weiterhin die für sie erforderliche me-
dizinische Behandlungspflege im Kindergarten und in der 
Schule erhalten. 

Der Anspruch nach § 37 Absatz 2 Satz 1 SGB V, der 
die Erbringung von Behandlungspflege explizit auch 
in Kindergärten und Schulen vorsieht, muss daher auf 
jeden Fall erhalten bleiben. 

Die stattdessen vorgesehene Regelung in § 37c Absatz 2 
Satz 2 SGB V/RISG-RefE ist keine akzeptable Alternative. 
Zum einen wird die außerklinische Intensivpflege außer-
halb von Einrichtungen nach dieser Regelung in das Er-
messen („kann …. erbracht werden“) der Krankenkasse 
gestellt und zum anderen werden Schulen und Kindergär-
ten weder in der Vorschrift selbst noch in der Gesetzesbe-
gründung als „geeignete Orte“ aufgeführt.

Für erwachsene Menschen mit Intensivpflegebedarf ist 
die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft noch weni-
ger sichergestellt. Sie werden durch § 37 Absatz 2 Satz 
3 SGB V/RISG-RefE i.V.m. § 37c Absatz 2 SGB V/RISG-Re-
fE gezwungen, in ein Pflegeheim oder eine Intensivpfle-
ge-Wohneinheit umzuziehen. Dort steht die Pflege im 
Vordergrund und es findet keine Teilhabe am Leben in der 
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Gemeinschaft und dementsprechend auch keine pädago-
gische Betreuung statt.

Eltern intensivpflegebedürftiger Kinder sorgen sich des-
halb zu Recht, dass die Versorgung in einer Pflegeeinrich-
tung den besonderen Bedarfen ihrer Kinder nicht gerecht 
wird. 
(…)

Hinzu kommt, dass die Versorgung im Pflegeheim eher auf 
ältere Patienten ausgerichtet ist. Insbesondere für junge 
Erwachsene fehlt es dort am Kontakt zu Gleichaltrigen.
Bedarfsgerecht können Menschen mit Behinderung und 
besonders hohem Bedarf an medizinischer Behandlungs-
pflege deshalb nur in Wohnsettings versorgt werden, in 
denen auch ihr Teilhabebedarf gedeckt wird. Das kann in 
der Familie, der eigenen Häuslichkeit oder auch in vollsta-
tionären Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach § 43a 
SGB XI bzw. ab 1.1.2020 den besonderen Wohnformen der 
Fall sein. Die Versorgung im Pflegeheim sollte nur eine Op-
tion aber keinesfalls eine Verpflichtung sein.

Der bvkm fordert deshalb, dass der Anspruch auf Be-
handlungspflege im Haushalt, der Familie oder sonst 
an einem geeigneten Ort uneingeschränkt erhalten 
bleiben muss. Es ist ferner sicherzustellen, dass er-
wachsene Menschen mit Behinderung, die in besonde-
ren Wohnformen leben, auch nach dem 1.1.2020 wei-
terhin bei entsprechendem Bedarf dort Intensivpflege 
erhalten.

Nach den Erfahrungen des bvkm fehlt es bundesweit an 
Wohnplätzen in vollstationären Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe, die in der Lage sind, Kindern und erwachsenen 
Menschen mit einem besonders hohen Bedarf an medizi-
nischer Behandlungspflege einen geeigneten Wohn- und 
Lebensort zu bieten. Deshalb werden die Betroffenen oft 
auch noch im Erwachsenenalter in der Familie gepflegt. 

Um eine adäquate Versorgung von behinderten Men-
schen mit einem besonders hohen Bedarf an medizi-
nischer Behandlungspflege zu gewährleisten, sollten 
geeignete teilhabeorienterte Wohnangebote geschaf-
fen und die finanziellen und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen hierfür sichergestellt werden.

(…)

II) Anspruch auf außerklinische 
Intensivpflege (Artikel 1 Nr. 2 
RISG-RefE)

1) § 37c Absatz 1 SGB V: Einführung ei-
nes neuen Leistungsanspruchs

Der bvkm begrüßt die Einführung besonderer Regelungen 
für die Erbringung außerklinischer Intensivpflege, insbe-
sondere um die Qualität dieser Leistung und damit die 
Versorgung der Versicherten zu verbessern. Der Anspruch 
auf medizinische Behandlungspflege sollte sich aber dem 
Grunde nach weiterhin aus § 37 Absatz 2 Satz 1 SGB V er-
geben, um klar und deutlich hervorzuheben, dass selbst-
verständlich auch Versicherte mit einem besonders hohen 
Bedarf an medizinischer Behandlungspflege das Recht 
haben, diese Pflege in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder 
sonst an einem geeigneten Ort, insbesondere in betreuten 
Wohnformen, Schulen und Kindergärten, bei besonders 
hohem Pflegebedarf auch in Werkstätten für behinderte 
Menschen zu erhalten (siehe dazu bereits die Ausführun-
gen oben). 

(…)

2) § 37c Absatz 2 SGB V: Pflegeeinrich-
tung als regulärer Leistungsort des 
neuen Anspruchs

Die in § 37c Absatz 2 SGB V/RISG-RefE vorgesehenen Re-
gelungen, wonach außerklinische Intensivpflege in der 
Regel nur in vollstationären Pflegeeinrichtungen oder 
ambulanten Intensivpflege-Wohneinheiten erbracht wird, 
lehnt der bvkm in Gänze und mit Nachdruck ab. Der ganze 
Absatz ist neu zu fassen (siehe unten). 

Zur Kritik der Vorschrift im Einzelnen:
§ 37c Absatz 2 Satz 1 SGB V/RISG-RefE verstößt gegen Ar-
tikel 19 UN-BRK, das Recht auf Teilhabe und das in Artikel 
3 GG verankerte Gleichheitsgebot. Auf die obenstehenden 
Ausführungen hierzu wird verwiesen.

Strikt abgelehnt wird auch die in § 37c Absatz 2 Satz 2 
und 3 SGB V/RISG-RefE vorgesehene Zumutbarkeitsprü-
fung. Zumutbarkeitsprüfungen gibt es zurzeit lediglich im 
Recht der steuerfinanzierten Sozialhilfe. Die Gewährung 
von Versicherungsleistungen an Zumutbarkeitskriterien 
zu knüpfen verstößt gegen grundlegende Prinzipien der 
Sozialversicherung. Abgesehen davon sind die in § 37c 
Absatz 2 Satz 3 SGB V/RISG-RefE genannten Prüfkriterien 
der persönlichen, familiären oder örtlichen Umstände so 
offen formuliert, dass sie den Krankenkassen ein weites 
Ermessen eröffnen würden. 

Ausgenommen von der Regelung, dass die außerklinische 
Intensivpflege grundsätzlich in stationären oder quasi-sta-
tionären Settings erfolgen soll, sind Kinder und Jugendli-
che bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Diese Altersgren-
ze entbehrt einer plausiblen Grundlage. Auch erwachsene 
Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf Teilhabe 
und auf freie Wahl ihres Wohnortes. Die Wünsche und 
Bedürfnisse von Menschen ändern sich nicht mit Eintritt 

der Volljährigkeit. Auch viele junge Erwachsene ohne Be-
hinderung haben den Wunsch, in ihrem vertrauten, meist 
familiären Wohnumfeld zu leben. Auf viele junge Erwach-
sene, die in ihrem Elternhaus leben und dort seit vielen 
Jahren von Familienangehörigen und professionellen Pfle-
gekräften in hoher Qualität versorgt werden, trifft dies erst 
recht zu.

Völlig indiskutabel ist schließlich auch die in § 37c Absatz 
2 Satz 4 SGB V/RISG-RefE vorgesehene Übergangsrege-
lung von drei Jahren. Die Verlegung in ein neues Umfeld 
stellt immer eine besondere Härte dar. Ein zeitlich unbe-
grenzter Besitzstandsschutz ist das Mindeste, was der Ge-
setzgeber bisherigen Leistungsbeziehern anbieten sollte. 
Festzuhalten bleibt schließlich im Ergebnis, dass die Leis-
tungserbringung von außerklinischer Intensivpflege in 
einer Pflegeeinrichtung lediglich eine von mehreren Opti-
onen niemals aber eine Verpflichtung für Versicherte mit 
einem besonders hohen Bedarf an medizinischer Behand-
lungspflege sein darf. 

Der bvkm fordert deshalb das Wunsch- und Wahlrecht 
der Versicherten an dieser Stelle nicht einzuschränken, 
sondern stattdessen zu stärken. Für zwingend notwen-
dig hält es der bvkm in diesem Zusammenhang insbe-
sondere sicherzustellen, dass erwachsene Menschen 
mit Behinderung, die einen intensivpflegerischen Be-
darf haben und in vollstationären Einrichtungen der 
Behindertenhilfe nach § 43a SGB XI leben, dort auch 
weiterhin die für sie erforderliche Behandlungspflege 
erhalten.

Nach der derzeitigen Rechtslage ist diese Versorgung 
durch den zum 1.1.2017 aufgrund des PSG III eingeführ-
ten § 37 Absatz 2 Satz 8 SGB V gewährleistet. Nach dieser 
Vorschrift erhalten sowohl minderjährige als auch volljäh-
rige Versicherte in stationären Einrichtungen im Sinne des 
§ 43a SGB XI Leistungen der häuslichen Krankenpflege, 
wenn der Bedarf an Behandlungspflege eine ständige 
Überwachung und Versorgung durch eine qualifizierte 
Pflegefachkraft erfordert. 

Aufgrund des BTHG wird es ab dem 1.1.2020 die bisheri-
gen „stationären Einrichtungen im Sinne des § 43a SGB 
XI“ nur noch für die Versorgung von minderjährigen Men-
schen mit Behinderung geben. Der Anwendungsbereich 
des § 37 Absatz 2 Satz 8 SGB V würde sich daher, sofern 
der Wortlaut der Vorschrift nicht angepasst wird, auf die-
sen Personenkreis beschränken. 

Bei der Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen 
mit Behinderung kommt es dagegen durch das BTHG 
zu einem grundlegenden Systemwechsel. „Stationäre 
Einrichtungen“ wird es ab diesem Zeitpunkt für diesen 
Personenkreis nicht mehr geben. Im Recht der Eingliede-
rungshilfe werden diese Wohnformen künftig „besondere 
Wohnformen“ oder auch „gemeinschaftliche Wohnfor-

men“ genannt. Im Recht der Pflegeversicherung soll für 
diese Wohnformen alles beim Alten bleiben. Das heißt, die 
dort erbrachte Pflege wird weiterhin nach § 43a SGB XI mit 
einem monatlichen Pauschalbetrag von 266 Euro abgegol-
ten. Das SGB XI bezeichnet diese Wohnformen künftig als 
„Räumlichkeiten im Sinne des § 71 Absatz 4 Nummer 3 
SGB XI“. 

Um die bisherige Rechtswirkung des § 37 Absatz 2 Satz 8 
SGB V aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass auch 
erwachsene Menschen mit Behinderung - ebenso wie min-
derjährige Menschen mit Behinderung – Intensivpflege in 
den besagten Wohnformen erhalten, fordert der bvkm § 
37c Absatz 2 SGB V wie folgt zu fassen:

(2) Der Anspruch auf außerklinische Intensivpflege be-
steht neben den in § 37 Absatz 2 Satz 1 genannten Orten 
auch in 

1. vollstationären Pflegeeinrichtungen, die Leistungen 
nach § 43 des Elften Buches erbringen, 
2. einer Wohneinheit im Sinne des § 132i Absatz 5 
Nummer 1,
3. vollstationären Einrichtungen im Sinne des § 43a 
des Elften Buches oder
4. Räumlichkeiten im Sinne des § 71 Absatz 4 Nummer 
3 des Elften Buches. 

Die folgenden Sätze zwei bis vier des § 37c Absatz 2 SGB 
V/RISG-RefE, nach denen die Intensivpflege nur aus-
nahmsweise in der eigenen Häuslichkeit erfolgen darf, 
sind aus den oben genannten Gründen zu streichen. 
Nach der vom bvkm favorisierten Lösung ist § 37c SGB V/
RISG-RefE lediglich als Ergänzung des Anspruchs aus § 37 
Absatz 2 Satz 1 SGB V zu verstehen. Die neue Regelung 
darf den derzeitigen Anspruch auf Intensivpflege in der 
eigenen Häuslichkeit oder sonst an einem geeigneten Ort 
gemäß § 37 Absatz 2 Satz 1 SGB V in keinem Fall ersetzen.
(…)

III) Fehlversorgung durch Aus-
schöpfung von Entwöhnungspo-
tentialen verhindern (Artikel 1 
Nr. 3a und 12a RISG-RefE)

Der bvkm begrüßt die in § 39 Absatz 1a SGB V/RISG-Re-
fE sowie § 112 Absatz 2 SGB V/RISG-RefE vorgesehenen 
Maßnahmen zur Unterstützung einer Beatmungsentwöh-
nung. (…)

Seit Jahren steigt die Zahl der außerklinisch beatmeten 
Menschen in Deutschland stetig aufgrund des wissen-
schaftlich-technischen Fortschritts und demografischer 
Entwicklungen. Von den Fachgesellschaften wird dies seit 
Jahren mit Zahlen und Studien belegt und im Quartalst-
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akt veröffentlicht, jedoch bisher ohne Folgen für ein Care 
Management auf Bundesebene. Der bvkm fordert, dass 
ausreichende Weaningbetten in den Krankenhäusern vor-
gehalten werden, um die Vorschriften nicht ins Leere lau-
fen zu lassen. Auch müssen im Bereich des Weanings die 
Möglichkeiten von Fort- und Weiterbildung erleichtert und 
gefördert werden, um ausreichend Personal für die Aus-
weitung des erfolgreichen Weanings vorhalten zu können. 
Allerdings weist der bvkm darauf hin, dass die von ihm 
vertretenen Menschen, die auf künstliche Beatmung an-
gewiesen sind, in der Regel kein Weaningpotenzial haben, 
weil sich ihr medizinscher Behandlungsbedarf - z.B. auf-
grund einer fortschreitenden Muskelerkrankung - häufig 
mit zunehmenden Alter eher noch steigert. Ein positiver 
Nebeneffekt der besseren Ausschöpfung von Weanings-
potentialen bei weniger beeinträchtigten Versicherten ist 
deshalb, dass hierdurch finanzielle Ressourcen bei den 
Krankenkassen erschlossen werden, die dann für die Ver-
sorgung von Versicherten zur Verfügung stehen, die ihr Le-
ben lang auf dauerhafte Beatmung angewiesen sind.

IV) Einheitliche Qualitätsvorgaben und Standards für 
die Versorgung mit außerklinischer Intensivpflege (Ar-
tikel 1 Nr. 14 RISG-RefE)

Der bvkm begrüßt, dass in einer eigenen Rahmenempfeh-
lung einheitliche Qualitätsvorgaben und Standards für die 
Versorgung mit außerklinischer Intensivpflege geregelt 
werden sollen. Die Fehlentwicklungen und Qualitätspro-
bleme, die insbesondere in Intensiv-WGs in den letzten 
Jahren aufgetreten sind, müssen dringend durch solche 
Standards korrigiert werden. Es ist zu begrüßen, dass die 
Krankenkassen nur noch mit Leistungserbringern, die die 
Qualitätsvorgaben nach Absatz 2 erfüllen, Versorgungs- 
und Vergütungsverträge abschließen dürfen (§ 132i Ab-
satz 5 RISG-RefE). 
(…)

• Düsseldorf, 5. September 2019

Stellungnahme	der	Fachverbände	für	Men-
schen	mit	Behinderung	zu	den	Richtlinien	
des	GKV-Spitzenverbandes	nach	§	71	Abs.	5	
Satz	1	SGB	XI	zum	Vorliegen	von	Räumlich-
keiten	i.S.d.	§	71	Abs.	4	Nr.	3	SGB	XI
(Hinweis: Dies ist eine gekürzte Fassung der Stellungnahme. Die vollständige Stellungnahme ist zu finden unter 
www.bvkm.de in der Rubrik „Recht & Ratgeber“ unter „Aktuelles“.)

Vorbemerkung
Die fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung 
repräsentieren ca. 90 % der Dienste und Einrichtungen 
für Menschen mit geistiger, seelischer, körperlicher oder 
mehrfacher Behinderung in Deutschland. Insbesondere 
sind sie bzw. ihre Mitgliedsorganisationen häufig Träger 
von Wohneinrichtungen und ambulant betreuten Wohn-
formen für Menschen mit Behinderung. Insofern sind die 
Fachverbände und die in ihren Einrichtungen und anderen 
Wohnformen lebenden Bewohnerinnen und Bewohner 
in besonders hohem Maße von der zum 1.1.2020 in Kraft 
tretenden Neuregelung des § 71 Absatz 4 Nr. 3 SGB XI 

betroffen, der künftig definiert, auf welche Wohnformen 
§ 43a SGB XI Anwendung findet. Vor diesem Hintergrund 
bitten die Fachverbände, die nach § 71 Absatz 5 Satz 2, 2. 
Halbsatz SGB XI nicht zum Kreis derjenigen Organisatio-
nen gehören, die von Gesetzes wegen am Beschluss der 
Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zu beteiligen sind, 
ausdrücklich darum, dass ihre nachfolgend dargelegten 
Anregungen und Kritikpunkte an dem vorgelegten Richtli-
nienentwurf im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.

Ethisches Fundament der Zusammenarbeit der Fachver-
bände für Menschen mit Behinderung ist das gemeinsa-
me Bekenntnis zur Menschenwürde sowie zum Recht auf 

Selbstbestimmung und auf volle, wirksame und gleich-
berechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am 
Leben in der Gesellschaft. Ihre zentrale Aufgabe sehen die 
Fachverbände in der Wahrung der Rechte und Interessen 
von Menschen mit geistiger, seelischer, körperlicher oder 
mehrfacher Behinderung in einer sich immerfort verän-
dernden Gesellschaft. 

Aus diesem Grund fordern die Fachverbände seit vielen 
Jahren, dass § 43a SGB XI aufgehoben werden muss, 
da diese Vorschrift die Leistungen der Pflegeversiche-
rung für Menschen mit Behinderung, die in vollstatio-
nären Einrichtungen der Behindertenhilfe bzw. künftig 
in Wohnformen leben, die diesen gleichzustellen sind, 
auf 266 Euro im Monat beschränkt. 

Die betroffenen Versicherten werden hierdurch erheb-
lich benachteiligt. Die Fachverbände setzen sich des-
halb dafür ein, dass diesem Personenkreis die Leistun-
gen bei häuslicher Pflege nach dem SGB XI in vollem 
Umfang zugänglich gemacht werden müssen. 

Vor diesem Hintergrund bedauern es die Fachverbände 
sehr, dass die §§ 43a, 71 Absatz 4 SGB XI, die den Zugang 
zu diesen Leistungen verhindern, im Rahmen des Dritten 
Pflegestärkungsgesetzes lediglich modifiziert worden 
sind, der Leistungsausschluss aber dem Grunde nach bei-
behalten wurde. Misslich ist das Festhalten des Gesetzge-
bers an § 43a SGB XI aber auch deshalb, weil die einrich-
tungsbezogene Betrachtungsweise, die der Definition von 
„Räumlichkeiten“ im Sinne des § 71 Absatz 4 Nr. 3 SGB 
XI zugrunde liegt, der personenbezogenen Betrachtung 
des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) diametral entgegen-
steht. Die Vorschrift läuft damit dem Grundgedanken des 
BTHG zuwider, dass Leistungen personenzentriert und un-
abhängig von der jeweiligen Organisationsform erbracht 
werden. Im Übrigen steht eine Regelung, die den Zugang 
zu sozialversicherungsrechtlichen Leistungen davon ab-
hängig macht, welche Wohnform eine Person wählt, auch 
nicht im Einklang mit Art. 19 UN-BRK. Daher halten die 
Fachverbände auch weiterhin an ihrer Forderung nach Ab-
schaffung des § 43a SGB XI fest.
Der nunmehr vorgelegte Entwurf der Richtlinien des 
GKV-Spitzenverbandes nach § 71 Absatz 5 Satz 1 SGB XI 
macht deutlich, dass die Übertragung des § 43a SGB XI 
auf das neue System der Eingliederungshilfe zwangsläufig 
zu künstlichen Abgrenzungen führt, die weder trennscharf 
noch systematisch sinnvoll begründet sind. Es ist abseh-
bar, dass das Kriterium des „Umfangs der Gesamtversor-
gung“ trotz der Richtlinien streitbehaftet bleiben wird.
Folgende Punkte sind für die Fachverbände in Bezug auf 
die Richtlinien wesentlich: 
• Es muss gewährleistet sein, dass der Anwendungsbe-

reich des § 43a SGB XI keine Ausdehnung auf Wohn-
formen findet, die bislang als ambulant betreute 
Wohnformen galten.

• Die Richtlinien müssen sicherstellen, dass sich beste-

hende stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe 
zu Wohnformen entwickeln können, die nicht mehr 
dem Anwendungsbereich des § 43a SGB XI unterlie-
gen.

• Die Gesamtverantwortung des Anbieters der Räum-
lichkeiten für die Versorgung der in den Räumlich-
keiten lebenden Menschen mit Behinderung ist das 
entscheidende Kriterium für die Feststellung, ob der 
Umfang der Gesamtversorgung in einer bestimmten 
Wohnform der Versorgung in einer vollstationären 
Einrichtung entspricht.

• Die Richtlinien sind gemäß dem gesetzlichen Auftrag 
ausschließlich auf die Abgrenzung der Merkmale in § 
71 Absatz 4 Nr. 3 Buchstabe c SGB XI zu beschränken.

Im Einzelnen nehmen die Fachverbände für Menschen mit 
Behinderung wie folgt zu dem am 20.5.2019 vorgelegten 
Richtlinienentwurf des GKV-Spitzenverbandes Stellung:

Überschrift
In der Überschrift ist der gesetzliche Auftrag, den der 
Richtliniengeber nach § 71 Absatz 5 Satz 1 SGB XI zu er-
füllen hat, nicht korrekt bezeichnet. Nach dieser Vorschrift 
erlässt der GKV-Spitzenverband „Richtlinien zur näheren 
Abgrenzung, wann die in Absatz 4 Nummer 3 Buchstabe 
c genannten Merkmale vorliegen und welche Kriterien bei 
der Prüfung dieser Merkmale mindestens heranzuziehen 
sind“. Die Richtlinien sind also auf Ausführungen zu den in 
Buchstabe c) genannten Merkmalen zu beschränken. Eine 
nähere Bestimmung des Begriffs der Räumlichkeiten, bzw. 
wann vom Vorliegen von Räumlichkeiten im Sinne des § 
71 Absatz 4 Nr. 3 SGB XI auszugehen ist, würde demge-
genüber eine Ausweitung des gesetzlichen Auftrags be-
deuten, weil sie sich auch auf die nähere Abgrenzung der 
Merkmale in Buchstabe a) und b) erstrecken würde. Die 
Fachverbände regen deshalb an, den gesetzlichen Auftrag 
des Richtliniengebers bereits in der Überschrift deutlich 
zum Ausdruck zu bringen und diese daher wie folgt zu fas-
sen:

Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes nach § 71 Ab-
satz 5 Satz 1 SGB XI zur näheren Abgrenzung der in § 
71 Absatz 4 Nr. 3 c) SGB XI genannten Merkmale

Präambel
Die Präambel sollte den Sinn und Zweck der Regelung 
deutlich hervorheben. Nach dem Willen des Gesetzgebers 
soll die Änderung des § 71 Absatz 4 SGB XI der Aufrecht-
erhaltung der bisherigen Rechtswirkungen der Norm die-
nen. Durch die Neuregelung sollen solche Wohnformen 
erfasst werden, die entweder bislang erfasst worden sind 
oder die eine Erscheinungsform annehmen, die diesen 
gleichzustellen ist. Ambulante Wohngemeinschaften sol-
len dagegen auch weiterhin nicht von § 43a SGB XI erfasst 
werden. 

Aus diesem Sinn und Zweck der Regelung ergibt sich 
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nach Auffassung der Fachverbände zwingend, dass 
die Richtlinien sicherstellen müssen, dass ambulant 
betreute Wohnformen, die nach geltendem Recht nicht 
dem § 43a SGB XI unterfallen, auch künftig nicht die-
ser Norm unterliegen. 

Diese Zielsetzung des Gesetzgebers kommt in den For-
mulierungen in Absatz 2, Sätze 3 bis 5 der Präambel nicht 
zum Ausdruck. Es wird lediglich festgestellt, dass § 71 Ab-
satz 4 SGB XI diejenigen Räumlichkeiten erfasst, die bis-
lang in der bis zum 31.12.2019 geltenden Fassung durch 
§ 43a SGB XI erfasst wurden oder die eine Erscheinungs-
form annehmen, die diesen gleichzustellen sind (Absatz 
2 Satz 5 der Präambel). Damit bezieht sich die Präambel 
auf die Fortgeltung des § 43a SGB XI für diejenigen Wohn-
formen, die bislang als vollstationäre Einrichtungen der 
Hilfe für behinderte Menschen anzusehen waren. Der ge-
setzgeberische Wille geht aber in eine andere Richtung. 
Dem Gesetzgeber geht es gerade nicht darum, stationä-
re Wohneinrichtungen in ihrer derzeitigen konzeptionel-
len Ausgestaltung zu zementieren, sondern vielmehr um 
eine Weiterentwicklung der bisherigen Einrichtungen. Die 
Richtlinien dürfen deshalb nicht ausschließen, dass sich 
bestehende stationäre Einrichtungen der Behindertenhil-
fe zu Wohnformen entwickeln, die nicht mehr dem Anwen-
dungsbereich des § 43a SGB XI unterliegen. Diese Weiter-
entwicklung der bisherigen stationären Einrichtungen ist 
gerade eines der Kernziele des BTHG.
Mit der Zielsetzung, dass die Änderung des § 71 Absatz 
4 SGB XI der Aufrechterhaltung der bisherigen Rechts-
wirkungen der Norm dienen soll, bringt der Gesetzgeber 
ferner zum Ausdruck, dass eine Ausweitung der Vorschrift 
auf andere Wohnformen unterbleiben soll. Ziel der Richt-
linien muss es deshalb auch sein, zu verhindern, dass 
der Anwendungsbereich des § 43a SGB XI auf Wohnfor-
men ausgedehnt wird, die bislang als ambulant betreute 
Wohngemeinschaften galten und deren Bewohnerinnen 
und Bewohner derzeit den vollen Zugang zu den Leistun-
gen bei häuslicher Pflege haben. Die individuelle Besitz-
standsschutzregelung des § 145 SGB XI ist hierfür nur be-
dingt geeignet, da sie nur denjenigen Bewohnerinnen und 
Bewohnern einen Anspruch auf Leistungen bei häuslicher 
Pflege garantiert, die bereits am 1.1.2017 in einer Wohn-
form lebten, auf die § 43a SGB XI in seiner damals gelten-
den Fassung keine Anwendung fand. Bewohnerinnen und 
Bewohner, die nach dem 1.1.2017 in dieselbe Wohnform 
ziehen oder bereits gezogen sind, profitieren von dieser 
Besitzstandsschutzregelung nicht. Die Gewährleistung ei-
nes institutionellen Bestandsschutzes für am 31.12.2019 
bestehende ambulante Wohnsettings ist deshalb nach 
Auffassung der Fachverbände dringend notwendig und 
sollte in den Richtlinien unbedingt verankert werden.

1. Zielsetzung der Richtlinien
Unter Ziffer 1. wird die Zielsetzung der Richtlinien zutref-
fend beschrieben. Danach beschreiben die Richtlinien die 

Merkmale, nach welchen der Umfang einer Gesamtversor-
gung der in den Räumlichkeiten wohnenden Menschen 
mit Behinderungen durch Leistungserbringer weitgehend 
der einer vollstationären Einrichtung entspricht und wel-
che Kriterien zur Prüfung dieser Merkmale heranzuziehen 
sind. Diese Zielsetzung korrespondiert mit dem in § 71 
Absatz 5 Satz 1 SGB XI beschriebenen Auftrag des Gesetz-
gebers, dass die Richtlinien näher abgrenzen sollen, wann 
die in    § 71 Absatz 4 Nr. 3 Buchstabe c SGB XI genannten 
Merkmale vorliegen.
Leider beschränkt sich der Richtlinienentwurf im Folgen-
den jedoch nicht auf die Abgrenzung der Merkmale in § 71 
Absatz 4 Nr. 3 Buchstabe c SGB XI, sondern grenzt darüber 
hinaus unter Ziffer 3.1 ab, wann die in § 71 Absatz 4 Nr. 3 
Buchstabe a SGB XI genannten Merkmale vorliegen und 
führt unter Ziffer 3.2 aus, wann die in § 71 Absatz 4 Nr. 3 
Buchstabe b SGB XI genannten Merkmale erfüllt sind. Da-
mit geht der Richtlinienentwurf weit über den gesetzlichen 
Auftrag hinaus und äußert sich zu Merkmalen, zu deren 
näherer Konkretisierung er nicht befugt ist. 

Die Fachverbände kritisieren diese Überschreitung 
der Richtlinienkompetenz mit Nachdruck und fordern, 
dass sich die Richtlinien ausschließlich auf die Abgren-
zung der Merkmale in § 71 Absatz 4 Nr. 3 Buchstabe c 
SGB XI beschränken.

Sollte der GKV-Spitzenverband an den Ausführungen zu § 
71 Absatz 4 Nr. 3 Buchstaben a und b SGB XI festhalten, 
weisen die Fachverbände vorsorglich darauf hin, dass die-
se Ausführungen bei der künftigen Anwendung und Ausle-
gung des Gesetzes für nicht maßgeblich gehalten werden.

2. Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der Richtlinien wird unter Ziffer 2. zu-
treffend beschrieben.

3.1 Zweck des Wohnens von Men-
schen mit Behinderungen und 
Erbringung von Leistungen der 
Eingliederungshilfe

Unter Ziffer 3.1 grenzt der Richtlinienentwurf näher ein, 
wann die in § 71 Absatz 4 Nr. 3 Buchstabe a SGB XI ge-
nannten Merkmale vorliegen. Auf diesen Teil der Definiti-
on der Räumlichkeiten erstreckt sich jedoch nicht der Auf-
trag des Gesetzgebers an den GKV-Spitzenverband (siehe 
oben). Die Ausführungen in der Richtlinie hierzu sowie zu 
den Unterpunkten 3.1.1 sowie 3.1.2 sind daher unzulässig.

Die Fachverbände fordern deshalb, die Ausführungen 
in den Richtlinien zu § 71 Absatz 4 Nr. 3 Buchstabe a 
SGB XI ersatzlos zu streichen.

(…)

3.2 Anwendung des Wohn- und 
Betreuungsvertragsgesetzes bei 
der Überlassung der Räumlich-
keit

Unter Ziffer 3.1 grenzt der Richtlinienentwurf näher ein, 
wann die in § 71 Absatz 4 Nr. 3 Buchstabe b SGB XI ge-
nannten Merkmale vorliegen. Auf diesen Teil der Definiti-
on der Räumlichkeiten erstreckt sich jedoch ebenso wenig 
der Auftrag des Gesetzgebers an den GKV-Spitzenverband 
(siehe oben). Die Ausführungen in der Richtlinie hierzu 
sowie zu den Unterpunkten 3.2.1 sowie 3.2.2 sind daher 
ebenfalls unzulässig.

Die Fachverbände fordern deshalb, die Ausführungen 
in den Richtlinien zu § 71 Absatz 4 Nr. 3 Buchstabe b 
SGB XI ersatzlos zu streichen.

(…)

3.3 Umfang einer Gesamtversor-
gung

Unter diesem Punkt grenzen die Richtlinien gemäß dem 
gesetzlichen Auftrag näher ab, wann die in § 71 Absatz 4 
Nr. 3 Buchstabe c SGB XI genannten Merkmale vorliegen. 
Zu den einzelnen Absätzen dieses Abschnitts nehmen die 
Fachverbände wie folgt Stellung:

Absatz 1
Absatz 1 stellt die „umfassende Deckung des Bedarfs“ in 
den Vordergrund der näheren Abgrenzung dieser Merkma-
le. Dies ist aus Sicht der Fachverbände deshalb zu kurz 
gegriffen, weil Menschen mit schweren oder mehrfachen 
Behinderungen häufig einen komplexen Unterstützungs-
bedarf haben. Oft sind sie in nahezu allen Lebensbe-
reichen auf Unterstützung und Anleitung angewiesen. 
Dieser Unterstützungsbedarf wird in Wohnformen mit Be-
treuungsangeboten in der Regel in großem Umfang durch 
Leistungserbringer sichergestellt. Die Art und das Ausmaß 
des Hilfe- und Unterstützungsbedarfs, den ein Mensch mit 
Behinderung hat, darf aber kein oder zumindest nicht das 
maßgebliche Kriterium sein, um den Umfang der Gesamt-
versorgung zu bestimmen.
Entscheidend und prägend für eine vollstationäre Einrich-
tung der Eingliederungshilfe nach der derzeit geltenden 
Rechtslage ist, dass der Einrichtungsträger (Leistungs-
erbringer) von der Aufnahme bis zur Entlassung die Ge-
samtverantwortung für die tägliche Lebensführung des 
Leistungsberechtigten übernimmt und dessen Versorgung 
umfassend organisiert. Der Leistungserbringer übernimmt 
also die Versorgungsgarantie und schuldet das komplette 
Leistungsspektrum „Wohnen“ als „Gesamtpaket“. Das 
Angebot umfasst Hilfen in den Bereichen alltägliche Le-
bensführung, individuelle Basisversorgung, Gestaltung 

sozialer Beziehungen, Teilnahme am kulturellen und ge-
meinschaftlichen Leben (Freizeit), emotionale und psychi-
sche Entwicklung, Gesundheitsförderung und -erhaltung. 
Individuelle vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten sind 
bei stationären Wohnformen nicht vorgesehen. Der Leis-
tungsberechtigte hat in der Regel nur die Wahl, ob er „al-
les oder nichts“ in Anspruch nimmt. 
Auf das aus Sicht der Fachverbände entscheidende Krite-
rium der Gesamtverantwortung des Anbieters der Räum-
lichkeiten stellen die Richtlinien aber leider erst sehr viel 
weiter unten im Text – nämlich in Absatz 6 – ab. Die Fach-
verbände kritisieren dies mit Nachdruck und fordern, dass 
diese zentrale Aussage bereits in den Absatz 1. aufgenom-
men wird
Zu kritisieren ist ferner, dass in Absatz 1 davon ausge-
gangen wird, dass die Deckung des Bedarfs in den künf-
tigen Räumlichkeiten nach § 71 Absatz 4 Nr. 3 SGB XI 
auch durch mehrere Leistungserbringer erfolgen kann. 
Kennzeichnend für die vollstationäre Einrichtung der Ein-
gliederungshilfe ist aber gerade die Leistungserbringung 
aus einer Hand. Nicht ohne Grund ist gemäß § 13 Absatz 
3 Satz 3, 2. Halbsatz SGB XI die notwendige Hilfe in den 
Einrichtungen nach § 71 Absatz 4 SGB XI einschließlich der 
Pflegeleistungen zu gewähren. Hiermit korrespondiert ab 
1.1.2020 auch die Regelung des § 103 Absatz 1 Satz 1 SGB 
IX, wonach die in Einrichtungen oder Räumlichkeiten im 
Sinne des § 43a SGB XI in Verbindung mit § 71 Absatz 4 
SGB XI erbrachten Leistungen der Eingliederungshilfe die 
Pflegeleistungen umfassen. Dementsprechend muss es in 
Satz 1 heißen: „(…) wenn durch einen Leistungserbringer 
eine umfassende Deckung des Bedarfs (…) erfolgt.“ Satz 2 
ist ferner wie folgt anzupassen: „(…) wenn durch den Leis-
tungserbringer Unterkunft und Verpflegung, Leistungen 
der Eingliederungshilfe sowie Pflege- und Betreuungsleis-
tungen sowie die räumliche und sächliche Ausstattung zur 
Verfügung gestellt werden.“
Aus den vorgenannten Gründen fordern die Fachverbän-
de, Absatz 1 insgesamt wie folgt zu fassen:

Der Umfang einer anbietergestützten Gesamtversor-
gung, der typischerweise einer stationären Versorgung 
entspricht, wird erreicht, wenn durch einen Leistungs-
erbringer eine umfassende Deckung des Bedarfs des in 
den Räumlichkeiten wohnenden Menschen mit Behin-
derungen erfolgt. Hiervon ist auszugehen, wenn durch 
den Leistungserbringer Unterkunft und Verpflegung, 
Leistungen der Eingliederungshilfe sowie Pflege- und 
Betreuungsleistungen sowie die räumliche und säch-
liche Ausstattung zur Verfügung gestellt werden. Alle 
der im Einzelnen nachfolgend genannten Leistungen 
und damit die Versorgung werden durch den Anbieter 
der Räumlichkeiten umfassend organisiert und verant-
wortet. Er trägt vom Einzug bis zum Auszug aus den 
Räumlichkeiten die Gesamtverantwortung für die täg-
liche Lebensführung des dort wohnenden Menschen 
mit Behinderung.
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Absatz 2
Die Fachverbände begrüßen, dass die Richtlinien in die-
sem Abschnitt zutreffend auf die Leistungserbringung 
durch einen Leistungserbringer (vgl. die Formulierung 
„Der Leistungserbringer erbringt die im Vordergrund ste-
henden Leistungen (…)“) abstellen. Das Abstellen auf ei-
nen Leistungserbringer sollte in allen Absätzen unter „3.3 
Umfang einer Gesamtversorgung“ vereinheitlicht werden.

Absatz 3
Die Fachverbände begrüßen, dass gleich im ersten Spie-
gelstrich als ein Merkmal für den Umfang einer Gesamt-
versorgung im Bereich der Unterkunft und Verpflegung, 
die Überlassung von Wohnraum i. S. d. § 42a Nr. 2 SGB 
XII an behinderte Menschen i. S. d. § 99 SGB IX aufgeführt 
wird. 
§ 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII ist in Bezug auf die Kosten 
der Unterkunft die Nachfolgeregelung für die derzeitigen 
stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Wie be-
reits oben unter 3.1.1 ausgeführt, ist die Bezugnahme der 
Richtlinien auf § 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII sinnvoll, 
um den Gleichklang unter den Sozialgesetzbüchern her-
zustellen und Wertungswidersprüche zu vermeiden. Auch 
wird durch diesen Verweis die bisherige Finanzierung der 
Wohnform berücksichtigt, was aus Sicht der Fachverbän-
de ein wichtiges Kriterium für die Anwendbarkeit von § 
43a SGB XI ist. 
(…)

Absatz 5
Die Fachverbände begrüßen die Klarstellung in Satz 2, 
dass es ein Merkmal für den Umfang einer Gesamtversor-
gung ist, dass Menschen mit Behinderung „unter ständi-
ger Verantwortung geeigneten Personals“ stehen. In Satz 
1 sollte klargestellt werden, dass die Unterbringung und 
Versorgung durch einen Leistungserbringer erfolgt. Die 
Fachverbände schlagen deshalb vor, Satz 1 wie folgt zu 
fassen:

Die Unterbringung und Versorgung der in den Räum-
lichkeiten wohnenden Menschen mit Behinderungen 
erfolgt regelmäßig, d. h. an mindestens 5 Tagen in der 
Woche und ganztägig durch einen Leistungserbringer.

Absatz 6
Die Fachverbände begrüßen, dass die Richtlinien klarstel-
len, dass der Anbieter der Räumlichkeiten die Gesamt-
verantwortung übernimmt und die Versorgung des Men-
schen mit Behinderung umfassend organisiert. Aus Sicht 
der Fachverbände ist dies das entscheidende Kriterium für 
die Feststellung, ob der Umfang der Gesamtversorgung in 
einer bestimmten Wohnform der Versorgung in einer voll-
stationären Einrichtung entspricht.
Bedauerlich ist, - wie oben zu Absatz 1 bereits ausgeführt 

wurde – dass diese zentrale Aussage erst in Absatz 6 ge-
troffen wird. Sie sollte bereits in den Absatz 1 aufgenom-
men werden, um ihre besondere Bedeutung hervorzuhe-
ben. Wird dem Formulierungsvorschlag der Fachverbände 
zu Absatz 1 gefolgt, ist Absatz 6 entbehrlich und könnte 
wegfallen.
Wird diesem Vorschlag nicht gefolgt, sollte Absatz 6 klar-
stellen, dass sämtliche in den Absätzen 2, 3 und 4 auf-
gezählten Leistungen vom Anbieter der Räumlichkeiten 
umfassend organisiert und verantwortet werden. Denn 
nur, wenn der Anbieter der Räumlichkeiten die Gesamt-
verantwortung für alle diese Leistungen trägt, erfolgt eine 
umfassende Deckung des Bedarfs des Menschen mit Be-
hinderung. 
Kritisch anzumerken ist zu Absatz 6 ferner, dass auch hier 
erneut von der Möglichkeit die Rede ist, dass mehrere 
Leistungserbringer die Leistungen erbringen. Wie oben 
bereits ausgeführt, ist es aber gerade kennzeichnend für 
die Versorgung in stationären Einrichtungen, dass die Leis-
tungen durch einen Leistungserbringer erbracht werden. 
Dementsprechend schlagen die Fachverbände vor, Absatz 
6 – sofern er nicht inhaltlich in Absatz 1 überführt wird – 
hilfsweise wie folgt zu fassen:

Alle o.g. Leistungen und damit die Versorgung werden 
durch den Anbieter der Räumlichkeiten umfassend 
organisiert und verantwortet. Er trägt vom Einzug bis 
zum Auszug aus den Räumlichkeiten die Gesamtver-
antwortung für die tägliche Lebensführung des dort 
wohnenden Menschen mit Behinderung.

Absatz 8
Es wird begrüßt, dass viele verschiedene Erkenntnisquel-
len genutzt werden müssen, um zu prüfen, ob der Umfang 
einer Gesamtversorgung erreicht wird. Leider ist die Her-
anziehung des Teilhabe- bzw. Gesamtplans in diesem Zu-
sammenhang nur als „Kann-Regelung“ ausgestaltet und 
wird auch nur als „ergänzende“ Prüfgrundlage bezeich-
net. Das Teilhabe- und Gesamtplanverfahren ist aber im 
neuen Recht der Eingliederungshilfe von zentraler Bedeu-
tung. Welches Maß der Verantwortung durch den Anbieter 
der Räumlichkeiten gegeben ist und ob eine Gesamtver-
antwortung in dem oben genannten Sinn besteht, muss 
mit den im individuellen Gesamtplanverfahren ermittelten 
Bedarfen der Menschen mit Behinderung korrespondie-
ren. Insofern stellt der Teilhabe- bzw. Gesamtplan eine 
ganz wesentliche Erkenntnisquelle für die Prüfung des 
Umfangs der Gesamtversorgung dar und muss deshalb 
zwingend als Prüfungsgrundlage herangezogen werden.
Als weitere Erkenntnisquelle wird das Konzept der Leis-
tungserbringer genannt. Es ist jedoch, wie bereits erläu-
tert, gerade kennzeichnend für die Versorgung in statio-
nären Einrichtungen, dass die Leistungen nur durch einen 
Leistungserbringer erbracht werden. Aus diesem Grund 
sollte hier eine sprachliche Anpassung erfolgen.
Wie eingangs bereits ausgeführt wurde, ergibt sich aus 

dem Sinn und Zweck von § 71 Absatz 4 Nr. 3 SGB XI nach 
Auffassung der Fachverbände zwingend, dass die Richtli-
nien sicherstellen müssen, dass ambulant betreute Wohn-
formen, die nach geltendem Recht nicht dem § 43a SGB 
XI unterfallen, auch künftig nicht dieser Norm unterliegen. 
Die Frage, ob eine Wohnform als ambulant oder vollstati-
onär einzustufen ist, wurde bislang häufig durch die be-
teiligten Leistungsträger und Leistungserbringer örtlich 
ausgehandelt. Für Wohnformen, die bereits am 31.12.2019 
Bestand hatten, muss sich die rechtliche Einstufung ab 
1.1.2020 deshalb auch an der bisherigen Finanzierung 
und der bisherigen Leistungsvereinbarung zwischen dem 
Leistungserbringer und dem Leistungsträger für die je-
weilige Wohnform orientieren. Konkret bedeutet das: Un-
terlag eine am 31.12.2019 bereits bestehende Wohnform 
bislang nicht dem Anwendungsbereich von § 43a SGB XI, 
so kann sie auch ab 1.1.2020 nicht als Räumlichkeiten im 
Sinne von § 71 Absatz 4 Nr. 3 SGB XI angesehen werden. 
Ebenso wie die Bewohner nach § 145 SGB XI individuellen 
Bestandsschutz genießen, muss es auch für bestehende 
Wohnformen selbst institutionellen Bestandsschutz ge-
ben. Dies ist nicht zuletzt aufgrund der einrichtungsbezo-
genen Betrachtungsweise, die der Systematik des SGB XI 

zugrunde liegt, geboten. Eine entsprechende Regelung ist 
deshalb in Absatz 8 aufzunehmen.
Die Fachverbände schlagen deshalb vor, Absatz 8 wie folgt 
zu fassen:

Zur Prüfung, ob der Umfang einer Gesamtversorgung 
erreicht wird, sind die angebotenen Leistungen heran-
zuziehen. Als weitere Prüfgrundlage sind die Vereinba-
rungen nach §§ 123 ff SGB IX und der zwischen dem 
Anbieter der Räumlichkeiten und dem Leistungsbe-
rechtigten geschlossene Vertrag über die vertraglich 
vereinbarten Leistungen heranzuziehen. Ergänzend 
dazu kommt zur Auslegung der vorgenannten Verträ-
ge das Konzept des Leistungserbringers in Betracht. 
Des Weiteren ist der im Teilhabe- bzw. Gesamtplan-
verfahren erstellte Teilhabe- bzw. Gesamtplan als Prüf-
grundlage heranzuziehen. Bei Wohnformen, die am 
31.12.2019 als ambulant betreute Wohnform galten, ist 
davon auszugehen, dass der Umfang der Gesamtver-
sorgung nicht der Versorgung in einer vollstationären 
Einrichtung entspricht. 

Düsseldorf, 7. Juni 2019

Rechtsdienst der Lebenshilfe – jetzt bestellen!

Der Rechtsdienst der Lebenshilfe informiert über 
aktuelle behindertenpolitische Entwicklungen, Re-
formen in der Sozialgesetzgebung und über aktuelle 
Rechtsprechung, die Menschen mit Behinderung und 
ihre Angehörigen betrifft. Die Fachzeitschrift genießt 
hohe Anerkennung bei Mitgliedern der Fachverbände, 
Gerichten, Sozialbehörden und Ministerien. Jährlich 
werden mehr als hundert Entscheidungen der Sozial-, 
Verwaltungs- und Zivilgerichte aller Instanzen sowie 
des Bundesverfassungsgerichts für die Leserschaft 
verständlich aufbereitet. Herausgeber der Zeitschrift 
ist die Bundesvereinigung Lebenshilfe. Ebenfalls am 
Rechtsdienst beteiligt sind der Bundesverband für kör-
per- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) und die 
übrigen Fachverbände für Menschen mit Behinderung. 
Die Zeitschrift erscheint viermal im Jahr und kostet im 
Jahresabonnement 47 Euro. 

Rechtsdienst der Lebenshilfe – jetzt bestellen! 
 
Der Rechtsdienst der Lebenshilfe informiert über aktuelle behindertenpolitische Entwicklungen, 
Reformen in der Sozialgesetzgebung und über aktuelle Rechtsprechung, die Menschen mit 
Behinderung und ihre Angehörigen betrifft. Die Fachzeitschrift genießt hohe Anerkennung bei 
Mitgliedern der Fachverbände, Gerichten, Sozialbehörden und Ministerien. Jährlich werden mehr als 
hundert Entscheidungen der Sozial-, Verwaltungs- und Zivilgerichte aller Instanzen sowie des 
Bundesverfassungsgerichts für die Leserschaft verständlich aufbereitet. Herausgeber der Zeitschrift 
ist die Bundesvereinigung Lebenshilfe. Ebenfalls am Rechtsdienst beteiligt sind der Bundesverband 
für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) und die übrigen Fachverbände für Menschen 
mit Behinderung. Die Zeitschrift erscheint viermal im Jahr und kostet im Jahresabonnement 47 
Euro.  
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bvkm:	garantiert	gut	informiert!
Unsere Neuerscheinungen und Neuauflagen

BEACHTE!
Alle	Rechtsratgeber	des	bvkm	stehen	im	Internet	unter	www.bvkm.de	in	der	Rubrik	„Recht	
&	Ratgeber“	kostenlos	als	Download	zur	Verfügung.	Die	gedruckten	Versionen	der	Ratge-
ber	können	bestellt	werden	unter:	bvkm,	Brehmstr.	5-7,	40239	Düsseldorf,	info@bvkm.de,	
Tel.:	0211/64004-15.

Der neue Rechtsratgeber des Bundesverbandes für kör-
per- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) 
„BTHG: Was ändert sich für erwachsene Bewohner sta-
tionärer Einrichtungen ab 2020?“ richtet sich speziell an 
erwachsene Menschen mit Behinderung, die in einem 
Wohnheim leben. In diesen Wohnformen wird es am 
1.1.2020 aufgrund des Bundesteilhabgesetzes (BTHG) 
zu einem grundlegenden Systemwechsel kommen.

Auswirkungen hat dies vor allem auf die existenzsi-
chernden Leistungen, die den Bewohnern zustehen. 
Diese Leistungen werden künftig nicht mehr an den 
Betreiber des Wohnheims, sondern an die Bewohner 
direkt ausbezahlt. Die Bewohner müssen dieses Geld 
dann selbst verwalten und hiermit die Kosten für Unter-
kunft und Verpflegung bezahlen sowie ihre persönlichen 
Bedürfnisse sicherstellen. Das bisherige sogenannte 
„Taschengeld“ und die Bekleidungspauschale werden 
dadurch entfallen. 

Der Ratgeber erläutert, in welcher 
Höhe die Kosten der Unterkunft 
vom Sozialamt übernommen wer-
den und welcher Betrag den Be-
wohnern zur freien Verfügung ver-
bleiben muss. Eingegangen wird 
ferner darauf, welche Mehrbedarfe 
Bewohner geltend machen kön-
nen. Ein solcher Mehrbedarf kann 
künftig auch die gemeinschaftliche 
Mittagsverpflegung in einer Werk-
statt für behinderte Menschen 
sein.

Eine Checkliste zeigt auf, was für 
die Bewohner bzw. ihre rechtlichen 
Betreuer nun im Hinblick auf den 
anstehenden Systemwechsel zu 
tun ist.

BTHG: Was ändert sich für erwachsene Bewohner stationärer Einrich-
tungen ab 2020?
Neuer	Ratgeber	gibt	Tipps	zur	künftigen	Rechtslage

Einführung einer richterlichen Genehmigungspflicht: 
Am 1. Oktober 2017 ist das „Gesetz zur Einführung eines 
familiengerichtlichen Genehmigungsvorbehaltes für 
freiheitsentziehende Maßnahmen bei Kindern“ in Kraft 
getreten. Seitdem müssen freiheitsentziehende Maß-
nahmen (FEM) bei Kindern, die sich in einer Einrichtung 
aufhalten, vom Familiengericht genehmigt werden. 

Der bvkm hat dazu ein Merkblatt erstellt, das wichtige 
Fragen beantwortet  und einen Musterantrag auf Geneh-
migung freiheitsentziehender Maßnahmen sowie ein 
Muster für eine ärztliche Stellungnahme umfasst.

2019 wurde das Merkblatt aktualisiert. 
Es ist nun wieder als Printausgabe be-
stellbar und steht in digitaler Form als 
Download auf unserer Homepage be-
reit.

Ratgeber: „Freiheitsentziehende Maßnahmen in Einrichtungen“ 
Aktualisierte	Neuauflage	erschienen

Wir leben in einem digitalen Zeitalter. Beruflich und privat 
nutzen wir immer mehr digitale Technik. Sie ist ein Tor zu 
Information, Kommunikation und Bildung. Allerdings sind 
digitale Angebote nicht immer leicht zu bedienen. Für vie-
le Menschen ist die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
deshalb erschwert – oder sogar unmöglich. Digitale Bar-
rieren sind insbesondere für Menschen mit Behinderung 
aber auch für viele andere ein großes Problem. Die Aktion 
Mensch möchte dies mit dem Aktionsförderangebot „In-
ternet für alle“ ändern. Das Förderangebot läuft vom 1. Ok-
tober 2019 bis 30. September 2021. Das heißt, in diesem 
Zeitraum können Anträge gestellt werden.

Das Programm soll insbesondere Menschen mit Behinde-
rung eine selbstbestimmte und chancengleiche Teilhabe 
durch Internetnutzung ermöglichen. Was braucht es dazu?

Zunächst einmal barrierefreie Zugänge. Daher fördert die 
Aktion Mensch die Investitionskosten für

• Hardware (z.B. Router, Computer, Tablets, spezielle 
Ein- und Ausgabegeräte zur Herstellung von Barriere-
freiheit sowie investive Herstellungskosten zur Bereit-
stellung des Internetanschlusses),

• Software zur Herstellung von Barrierefreiheit
• die Erstinstallation sowie Service- und Supportleis-

tungen, die mit der Erstinstallation in Verbindung ge-
bracht werden können.

Die Investitionskosten werden mit bis zu 5.000 Euro be-
zuschusst. Bei Gesamtkosten bis zu 5.000 Euro müssen 
keine Eigenmittel aufgebracht werden.

Außerdem ist es wichtig, dass Menschen wissen, wie 
sie mit dem Internet und digitalen Medien umgehen. Es 
braucht also eine ausreichende Anwendungs- und Nut-
zungskompetenz der digitalen Technologien. Daher för-
dert die Aktion Mensch ergänzend zu den Investitionen 
auch Bildungsangebote für Menschen mit Behinderung 
als Nutzer/innen, aber auch für Mitarbeiter/innen von Ein-
richtungen und Diensten. Es werden daher Honorar- und 
Sachkosten für Bildungsangebote in den Bereichen

• Medienkompetenz
• Bedienung und Handhabung der Technik
• Sensibilisierung für die eigene Rolle

gefördert. 

Auch die Bildungsangebote werden mit bis zu 5.000 Euro 
bezuschusst. Bei Gesamtkosten bis zu 5.000 Euro müssen 
keine Eigenmittel aufgebracht werden.

Was ist bei der Antragstellung zu 
beachten?

Antragsberechtigt sind frei gemeinnützige Organisationen 
(=Projekt-Partner der Aktion Mensch). Projekt-Partner 
können sowohl Investitionskosten als auch Bildungsan-
gebote zur Förderung beantragen. Die Höchstförderung 
beträgt dann 10.000 Euro (= 5.000 Euro je Modul). Werden 
die Mittel in einem Modul nicht ausgeschöpft, können sie 
NICHT auf das andere Modul übertragen werden.

Sollen beide Module beantragt werden, müssen sie in ei-
nem Antrag zusammengefasst werden. Es ist NICHT mög-
lich, zunächst die Investitionskosten zu beantragen und in 
einem zweiten / späteren Antrag die Bildungsmaßnahmen 
zu beantragen. 

Innerhalb des Förderzeitraums kann grundsätzlich pro 
Projekt-Partner nur ein Projekt bewilligt werden. Organi-
sationen mit mehreren Einrichtungen oder Diensten kön-
nen für jede Einrichtung bzw. jeden Dienst einen Antrag 
stellen. Achten Sie daher bei der Antragstellung darauf, 
die „Durchführende Organisationeinheit“ entsprechend 
zu benennen.

Ihre Ansprechpartnerin im bvkm:
Heide Adam-Blaneck 
Tel. 02 11 / 6 40 04-16, 
Mail: heide.adam-blaneck@bvkm.de

Neues	von	der	Aktion	Mensch
„Internet für alle“ - Neues Aktions-Förderprogramm aufgelegt

Inklusion einfach machen
Das neue Förderangebot 
der Aktion Mensch
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Seit 55 Jahren fördert die Aktion Mensch die Anschaffung 
von Fahrzeugen zur Beförderung von Menschen mit Be-
hinderung oder für Einrichtungen und Dienste. Bislang 
wurden diese Fahrzeuge immer durch die Aktion Mensch 
angeschafft. Damit ist jetzt Schluss!

Zukünftig müssen beantragte Fahrzeuge durch den Pro-
jekt-Partner selbst angeschafft werden. Für den behinder-
tengerechten Umbau der Fahrzeuge können verschiedene 
Anbieter in Anspruch genommen werden. An der Förderhö-
he von 70 % bei einem Eigenmittelanteil von 30 % ändert 
sich nichts. Nur das Procedere ist nun anders.

Wie läuft die Fahrzeugförderung ab?

• Der Projekt-Partner benötigt ein (zusätzliches) Fahr-
zeug. Zunächst ist zu prüfen, wie viele Fahrzeuge 
bereits von der Aktion Mensch gefördert wurden und 
wie viele Fahrzeuge überhaupt im Bestand sind. Die 
Aktion Mensch fördert das erste Fahrzeug und danach 
maximal jedes zweite Fahrzeug.

• Förderfähig sind Fahrzeuge (Neuwagen oder Tages-
zulassungen), die in der Fahrzeugliste des Kraft-
fahrt-Bundesamtes unter „Minis“, „Kleinwagen“, 
„Kompaktklasse“, „Großraum-Vans“ oder „Utilities“ 
gelistet sind. Die bisherige Begrenzung auf bestimmte 
Hersteller und Modelle entfällt damit weitestgehend. 
Lassen Sie sich ein Angebot von Ihrem Autohändler 
vor Ort geben. Anders als bisher wirken sich Rabatte 
positiv auf die Eigenmittel des Projekt-Partners aus. 
Sie können auch Großabnehmer-Abrufscheine, die 
z.B. über Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspfle-
ge angeboten werden, in Anspruch nehmen.

• Für den barrierefreien Umbau muss ein Anbieter von 
der „Liste der Fahrzeugumbauer“ gewählt werden. 
Diese enthält fünf Anbieter, die zum Teil Geschäfts-
stellen im gesamten Bundesgebiet unterhalten. Klä-
ren Sie mit dem Umbauer, ob das von Ihnen bevorzug-
te Fahrzeug entsprechend umgebaut werden kann. 
Lassen Sie sich auch hier ein entsprechendes Angebot 
geben.

• Wenn Ihnen beide Angebote vorliegen, stellen Sie den 
Antrag an die Aktion Mensch. Dieser muss über das 
Antragssystem (https://antrag.aktion-mensch.de/) 
eingereicht werden. Die Angebote müssen dem An-
trag beigefügt werden. Ebenso ist weiterhin eine Stel-

lungnahme der Fachbehörde notwendig.
• NACHDEM Sie den Antrag eingereicht haben, kann 

das Fahrzeug AUF EIGENES RISIKO bestellt werden. 
Wer sichergehen möchte, dass das Fahrzeug auch ge-
fördert wird, wartet die Bewilligung ab.

• Zur Auszahlung des Zuschusses legen Sie der Akti-
on Mensch im Rahmen des Verwendungsnachweises 
die Rechnungen für Fahrzeug und Umbau vor. Für die 
Dauer der Zweckbindung verbleibt die Zulassungsbe-
scheinigung Teil II (Kfz-Brief ) bei der Aktion Mensch.

Ansprechpartnerin im bvkm:
Simone Bahr 
Tel. 02 11 / 6 40 04-10 
Mail: simone.bahr@bvkm.de

Die Merkblätter zum Aktions-Förderangebot „Internet 
für alle“ und zur Fahrzeugförderung über das Förderpro-
gramm „Mobilität für alle“ sind beigefügt. 

Neue Website zur Aktion Mensch 
Förderung 
Sie wollen sich einen Überblick über die Fördermöglich-
keiten der Aktion Mensch verschaffen? Dann besuchen Sie 
die Website
www.aktion-mensch.de/foerderung/antrag/foerderricht-
linien.html
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Selbstverständlich stehen Ihnen die Ansprechpartner-
innen des bvkm für Informationen zur Verfügung.

Heide Adam-Blaneck, 
Tel. 0211/64 00 4-16, 
E-Mail: heide.adam-blaneck@bvkm.de

Simone Bahr
Tel. 0211/64 00 4-160, 
E-Mail: simone.bahr@bvkm.de
Schwerpunkt: Förderung von Fahrzeugen, Ferienmaß-
nahmen und Bildungsmaßnahmen.

Neues	von	der	Aktion	Mensch
Grundlegende Änderungen in der Fahrzeugförderung

Inklusion einfach machen
Das neue Förderangebot 
der Aktion Mensch
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Was und wie viel die Aktion Mensch fördert 

Instrument Was die Aktion Mensch fördert Förderfähige Kosten Wie viel gibt es?   Finanzierungsmittel 

Investitions-
förderung 

Fahrzeuge für Angebote und 
Einrichtungen 

•  Fahrzeugkosten 
•  Umbaukosten für die 

Barrierefreiheit von 
Fahrzeugen 

maximal 70 Prozent der 
förderfähigen Kosten 
(rabattierte Preise) 

• Eigenmittel von mindestens 
30 Prozent der förderfähigen Kosten: 
• Bare Mittel 
• Spenden 

•  Öffentliche Mittel 

Anforderungen an die Investitionsförderung 

•  Der Fahrzeugkauf erfolgt durch den Projekt-Partner, die Zulassungsbescheinigung Teil II (Kfz.-Brief) verbleibt während der Zweckbindungs-
frist bei der Aktion Mensch. 

•  Förderfähig sind nur Fahrzeuge (Neuwagen oder Tageszulassungen), die in der Fahrzeugliste des Kraftfahrt-Bundesamtes unter Minis, 
Kleinwagen, Kompaktklasse, Großraum-Vans oder Utilities gelistet sind. Bei Tageszulassungen gilt: maximal 1.000 Kilometer 
gefahren und nicht älter als ein Jahr. 

•  Das erste Fahrzeug des Projekt-Partners wird gefördert. Danach kann maximal jedes zweite vom Projekt-Partner benötigte Fahrzeug 
gefördert werden. Was bedeutet das? Das zweite, vierte, sechste Fahrzeug des Projekt-Partners und so weiter kann nicht gefördert werden. 

Förderprogramm Mobilität für alle /Stand: 01.10.2019 
Seite 5  
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                 München, 17.10.2019 
 
Helfende Hände e.V. feiert 50-jähriges Bestehen 

50 Jahre Förderung und Betreuung schwer mehrfachbehinderter Kinder, Jugendlicher und 
Erwachsener – zu diesem Anlass lud der Verein Helfende Hände am 17. Oktober in die 
Reichenaustraße 2 in München ein. In der Aula der Förderstätte feierten rund 200 Gäste die 
Organisation, die bayernweit in der Betreuung, Förderung und Teilhabe von Menschen mit 
komplexer Behinderung einzigartig ist.  
 
Eröffnet wurde der Festakt von den Betreuten selbst. Gemeinsam mit ihren Therapeuten 
begrüßten zwei Bewohnerinnen aus dem Wohnheim für Erwachsene sowie eine Schülerin 
der Förderschule die anwesenden Freunde, Förderer und Mitglieder des Vereins. Mit der 
Übergabe ihrer Wunschliste an die Politik übergaben sie Schirmherrin und Staatsministerin 
Kerstin Schreyer, MdL, das Wort:  
 
„Vielen Dank für die Wunschliste. Das ist ein hervorragendes Beispiel für Partizipation und 
den Leitgedanken ‚Nicht über uns – ohne uns‘. Bayern setzt sich mit Nachdruck für die 
Interessen von Menschen mit Behinderung ein. Schließlich sollen alle Menschen ein 
möglichst selbstbestimmtes Leben führen können.“ 

Im Anschluss diskutierte Frau Schreyer das Thema „Komplexe Behinderung und Inklusion“ 
im Rahmen der Podiumsdiskussion mit Ministerialrat Hubert Killer, Bezirkstagspräsident 
Josef Mederer, Stadtrat Christian Müller, Behindertenbeauftragten der Bayerischen 
Staatsregierung Holger Kiesel sowie Beate Bettenhausen, Vorstand Helfende Hände.  
 
Kurzweilig waren auch die verschiedenen Beiträge der Bewohner, die mit Tanz und Musik für 
eine ausgelassene Stimmung sorgten. Durchs Programm führten Winfried Frey und Petra 
Auer, die den Verein schon viele Jahre begleiten und gemeinsam mit Nariman Zimpel, 
Vorstandsvorsitzende von Helfende Hände e.V., die Gäste zum Ausklang der Veranstaltung 
bei einer Erfrischung zum Besuch der Foto-Vernissage einluden. Ermöglicht wurde der 
Festakt auch dank der freundlichen Unterstützung zahlreicher Partner, Privatpersonen und 
Unternehmen. 
 
„Wir haben wohlgesonnene Freunde und Förderer, großartige Mitarbeiter, engagierte Eltern 
und interessierte Mitglieder im Verein. Deshalb war es Helfende Hände möglich, durch 
immer neue Anforderungen zu wachsen und sich Herausforderungen zu stellen. Und das  
 
 

Helfende Hände gGmbH 
Reichenaustraße 2 
81243 München 
Tel  089 829281-0 
Fax  089 829281-20 
Mail  ggmbH@helfende-haende.org 
______________________________ 
Ihre Ansprechpartnerin 
Lisa Wolff 
Fundraising, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Tel  089 829281-21 
Mail  lisamaria.wolff@helfende-haende.org 
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Hamburg

Kulturbegegnungen 10 Jahre  
Hamburger Kulturschlüssel
Nicht alle Menschen können am Kulturleben in Hamburg 
teilhaben. Einige haben kein Geld, um sich Tickets zu 
kaufen, andere haben keine Möglichkeit, ihre Wohnung 
selbstständig zu verlassen. Seit zehn Jahren ermöglicht 
der Hamburger Kulturschlüssel Menschen, die sonst vom 
Kulturgenuss ausgeschlossen sind, den Besuch von zum 
Beispiel Theateraufführungen, Sportveranstaltungen oder 
Ausstellungen. Insgesamt konnten seit 2009 36.000 Kul-
turbesuche realisiert werden und viele Kontakte geknüpft 
werden.

Ein guter Grund zu feiern. Den großen Festakt am 11. No-
vember auf Kampnagel eröffneten Elternvereinsgeschäfts-
führerin Kerrin Stumpf, Kampnagel-Intendatin Amelie 
Deuflhard und die zweite Bürgermeisterin, Katharina Fege-
bank, die den Kulturschlüssel als einfach genial bezeich-
nete. Für die musikalische Begleitung des Abends konnte 
Projektleiter Frank Nestler die hervorragenden Symphoni-
ker Hamburg gewinnen, die ein bezauberndes Tango-Pro-
gramm spielten. Das Schlusswort der Veranstaltung hatte 
Bereichsleiter Martin Rösner, der bei seinem Blick in die 
Zukunft des Hamburger Kulturschlüssels ankündigte, man 
wolle noch stärker die Begegnung durch die Kulturbesu-
che in den Vordergrund der Arbeit stellen. Zur Begegnung 
war im weiteren Verlauf des Abends viel Raum, denn Kul-
turgenießer, -begleiter, -spender und viele Weggefährten 
feierten herzlich miteinander und mit ganz viel Wiederse-
hensfreude, sodass man fast das Gefühl hatte, auf einer 
Familienfeier zu sein. 

Der Kulturschlüssel wurde inzwischen auch erfolgreich ins 
Saarland, nach Hannover, Lüneburg und Kiel exportiert. 
Das Hamburger Team berät potentielle Partner und unter-
stützt sie in der Anfangsphase mit Know-how. 

www.lmbhh.de

Kempten

Allgäuer Integrationsbetrieb Hotel 
gGmbH gewinnt in Schwaben
Jeder gehört dazu, beim Arbeiten, Wohnen oder in der 
Freizeit. Das ist das Ziel der Inklusion. Um in ganz Bay-
ern bekannt zu machen, wo Inklusion bereits umgesetzt 
wird, zeichnet Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer 
die besten Projekte mit dem Miteinander-Preis aus: „Die 
größten Barrieren sind oft die in unseren Köpfen. Jeder von 
uns hat Vorurteile und manchmal Berührungsängste. Die 
müssen wir Stück für Stück kleiner bekommen. Dann wird 
Inklusion gelebt. Ich bin begeistert, wie viele Menschen in 

Bayern sich dafür einsetzen!“

Der Miteinander-Preis ist insgesamt mit 14.000 Euro do-
tiert. Sieben Projekte – in jedem Regierungsbezirk eines 
– sind mitte November im Schloss Nymphenburg ausge-
zeichnet worden. Im Regierungsbezirk Schwaben hat der 
Allgäuer Integrationsbetrieb Hotel gGmbH mit seinem bar-
rierefreien Allgäu ART Hotel und dem smartMotel in Kemp-
ten gewonnen. Die beiden Hotels werden als Inklusions-
betriebe geführt. Etwa die Hälfte der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind Menschen mit Behinderung.

Sozialministerin Schreyer: „Ich gratuliere Ihnen herzlich 
und bedanke mich für Ihren Einsatz. Mit dem Miteinan-
der-Preis rücken wir Ihr Projekt ins Rampenlicht und zei-
gen ganz Bayern, wie großartig das Miteinander von Men-
schen mit und ohne Behinderung gestaltet werden kann.“
In ihrer Laudatio würdigte Sozialstaatssekretärin Carolina 
Trautner den Gewinner: „Dieses Angebot lässt den Gedan-
ken von Inklusion in ganz besonderer Weise Wirklichkeit 
werden und trägt ihn über den Tourismus auch weit in die 
Region. Die barrierefreien Gästezimmer oder die Beschäf-
tigung von Menschen mit Behinderung lassen das Beson-
dere ganz normal erscheinen. Hier geschieht der Bewusst-
seinswandel pro Inklusion ganz selbstverständlich.“

www.allgaeuarthotel.de

Möchengladbach

Dagmar Pohl geht in den  
Ruhestand
Sie hat in Mönchengladbach das erschaffen, was heute 
eine Selbstverständlichkeit ist: Dagmar Pohl ist Heilpäda-
gogin und Gründerin der Integration von behinderten und 
nichtbehinderten Kindern in Mönchengladbach. 40 Jahren 
leitete sie das Integrative Montessori Familienzentrum, 
Menschen im Zentrum e.V. in Neuwerk und blickt auf ein 
Lebenswerk zurück, das wertvoller nicht sein könnte. Nun 
geht sie in den Ruhestand.

Ihre Reise begann Dagmar Pohl 1978, mit der Idee, Kinder 
mit und ohne Behinderung, gemeinsam zu fördern. Über-
zeugt und begeistert von der Pädagogik Maria Montes-
soris schaffte sie es, den Vorstand des Zentrums für Kör-
perbehinderte e.V. von ihrem Konzept zu überzeugen und 
wurde nur zwei Jahre später, mit gerade einmal 25 Jahren, 
die Leiterin des Sonderkindergartens für Körperbehinder-
te.
Auf ihrem Weg gründete sie 1981 die Interessengemein-
schaft Inklusion mit dem Ziel, den bestehenden Sonder-
kindergarten in einen integrativen Kindergarten umzu-
wandeln. „Eltern von Kindern mit und ohne Behinderung 
und Kolleginnen des Sonderkindergartens waren Mitglied 
dieser Interessengemeinschaft. Es wurden Ängste und 
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seit dem Gründungsjahr 1969. Wir gehen gemeinsam mit Handicap durchs Leben – darauf 
sind wir stolz“, resümierte Nariman Zimpel bei der Verabschiedung.  
 
Im Vorfeld zum Festakt am Nachmittag des 17. Oktobers, fand ein Fachtag zum Thema 
„Essen und Trinken mit komplexen Behinderungen“ statt. Am Vortrag von Prof. Andreas D. 
Fröhlich und verschiedenen Workshops der Ergotherapeuten und Logopäden von Helfende 
Hände, nahmen über 70 Fachkollegen teil.  
 
Wenn Sie Helfende Hände zum Ehrenjahr des Vereins ein Geschenk machen wollen, sind 
Sie herzlich eingeladen: Investieren Sie gemeinsam mit Helfende Hände e.V. in weitere 50 
Jahre Förderung und Betreuung mehrfachbehinderter Kinder, Jugendlicher und 
Erwachsener. Mit Ihrer Spende an:  
 
Helfende Hände e.V. 
IBAN: DE02 7002 0500 0007 8502 00 
BIC: BFSWDE33MUE 
Bank für Sozialwirtschaft 
 
 
 
Bildinformationen:  
 
Foto 1 (von links): Beate Bettenhausen (Vorstand Helfende Hände e.V.), Hubert Killer (Ministerialrat), Kerstin Schreyer 
(Staatsministerin), Josef Mederer (Bezirkstagspräsident), Christian Müller (Stadtrat), Holger Kiesel (Behindertenbeauftragter der 
Bayerischen Staatsregierung und Winfried Frey (Schauspieler, Autor, Moderator) bei der Podiumsdiskussion zum Thema 
„Komplexe Behinderungen und Inklusion“. 
 
Foto 2: Prof. Andreas D. Fröhlich bei seinem Vortrag im Rahmen des Helfende Hände Fachtags zum Thema „Essen und 
Trinken mit komplexen Behinderungen“.  
 
Foto 3 (von links): Verena Müller (Ergotherapeutin), Samantha Schwalm (Schülerin), Cordula Birngruber (Leitung Fachdienst), 
Kathrin Wenz (Leitung Therapie/kommissarische Leitung Förderstätte), Dilek Yildiz (Bewohnerin und Beschäftigte) mit Kerstin 
Schreyer bei der Eröffnungsrede per unterstützter Kommunikation mit Step-by-Steps.  
 
Alle Fotos © Helfende Hände 
 
 
 
Über Helfende Hände 
1969 gründeten betroffene Eltern den Verein Helfende Hände. Auch heute ist die Vision von Helfende Hände die von damals: 
die Förderung und Betreuung von Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen – und das ein Leben lang. Hierfür hat 
Helfende Hände im Münchner Westen eine Schule und heilpädagogische Tagesstätte für Kinder und Jugendliche, eine 
Förderstätte und ein Wohnheim für Erwachsene sowie ein Kurzzeitwohnen geschaffen. Die Menschen lernen, leben und 
arbeiten dort in herzlicher, intensiver und lebendiger Weise zusammen. Zurzeit besuchen 74 Kinder und Jugendliche die Schule 
bzw. heilpädagogische Tagesstätte, 54 Erwachsene leben im Wohnheim, die Förderstätte bietet 87 Erwachsenen eine sinnvolle 
Tagesstruktur. Das „Sternstunden Kurzzeitwohnheim“ hält sechs Plätze in München für die vorübergehende Aufnahme schwer 
mehrfachbehinderter Menschen jeden Alters bereit. 
www.helfende-haende.org  
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Sorgen besprochen. Es gab eine kritische Auseinanderset-
zung. Aus dieser fruchtbaren Zusammenarbeit wurde eine 
Konzeption entwickelt.“  erklärt Dagmar Pohl. 1983, mit 
28 Jahren, wendete sich Pohl bei einer Frankfurter Tagung 
an den Leiter des Landesjugendamtes, Landrat Sauerbier, 
und erzählte ihm von den Bestrebungen in Mönchenglad-
bach. Sauerbier brachte das notwendige Verständnis auf 
und die so erhoffte Zustimmung, auch nichtbehinderte 
Kinder im Mönchengladbacher Sonderkindergarten auf-
zunehmen und zu fördern. Bei aller Euphorie aus Frank-
furt musste sich Dagmar Pohl während der Planungen 
aber auch mit negativen Stimmen auseinandersetzen. 
Viele waren zu Beginn sehr skeptisch. „Man teilte mir mit, 
dass doch sicher niemand möchte, dass sein Kind mit be-
hinderten Kindern gemeinsam in den Kindergarten geht“, 
Worte, die heute unvorstellbar sind. Gemeinsam mit dem 
Mönchengladbacher Jugendamtsleiter gelang es ihr dann 
auch, den Kostenträger von ihrem Konzept zu überzeugen.

Sechs Jahre nach dem Beginn ihrer Reise, 1984, wurden 
in ihrem Kindergarten zwei integrative Gruppen mit fünf 
behinderten Kindern und 10 nicht behinderten Kindern in 
Mönchengladbach-Neuwerk am Fahres, gegründet. „Der 
Anfang war gemacht und die Nachfrage war so groß, dass 
wir 1985 noch eine weitere integrative Gruppe eröffnen 
konnten.“

Alle Pädagoginnen hatten inzwischen das Montessori Dip-
lom, sodass der Kindergarten dann den Titel „Montessori 
Kindergarten“ tragen durfte.

Seit nun 32 Jahren ist das Konzept des Integrativen Mont-
essori Familienzentrums die Grundlage für alle integrati-
ven Kindergärten in Nordrhein-Westfalen. In Neuwerk gibt 
es fünf Gruppen, drei integrative und zwei heilpädagogi-
sche mit je 8 Kindern.

Bis heute leitete Dagmar Pohl ihr Familienzentrum mit viel 
Herzblut und Engagement und freut sich besonders über 
ihre Nachfolgerin, Sozialpädagogin Susanne Wilms. „Frau 
Wilms war 20 Jahre lang die stellvertretende Leiterin und 
ist ebenfalls Montessori Pädagogin. Seit drei Jahren be-
raten wir außerdem gemeinsam Kindergärten, die Kinder 
mit Behinderungen aufnehmen. Der Bedarf an einer ad-
äquaten Beratung ist da enorm.“

Dagmar Pohls Mut vor über 40 Jahren hat auch zu einem 
landesweiten Umdenken geführt. Sie hat einen positiven 
Unterschied gemacht – in der Kinderbetreuung des Lan-
des Nordrhein-Westfahlen und in den über tausenden von 
Herzen, die ein Stück des Weges mit ihr gehen durften. 
So wie es auch Albert Schweizer schon sagte: „Das einzig 
Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hin-
terlassen, wenn wir gehen.“ 

www.das-z-mg.de/

München

Lesung mit Arnold Schnittger: Mit 
dem Rollstuhl durch Deutschland
Warum wandert ein Vater mit seinem schwerbehinderten 
Sohn im Rollstuhl durch Deutschland? Sicherlich entdeckt 
man da wunderschöne Gegenden, in die man sonst nie 
gekommen wäre. Aber der Hauptgrund ist ein anderer: 
Eltern, die ein Kind pflegen, erhalten zu wenig Unterstüt-
zung - finanziell und ganz praktisch. Immer noch müssen 
Familien einen Bürokratie-Dschungel durchforsten, um 
Entlastung für sich selbst und das Kind mit Behinderung 
zu erhalten. Vielerorts gibt es gar keine Angebote für eine 
Entlastung wie etwa Kurzzeitpflege, Ferienprogramme 
und Tagesangebote. All dies treibt Arnold Schnittger an, 
denn er hat dies selbst erfahren. Früher arbeitete er welt-
weit als Fotograf; heute wechselt er Windeln und kämpft 
für bessere Bedingungen in der Sorgearbeit für ein Kind 
mit schwerer Behinderung. 
 „Ich berühr den Himmel“, im Rollstuhl durch Deutschland 
so Arno Schnittgers Buchtitel. www.nicosfarm.de  

Es war eine berührende Lesung am Samstag, 26. Oktober 
im Sommersaal der Diakonie Stetten in Zusammenarbeit 
mit dem Manufakturen Markt. www.dermanufakturen-
markt.com.

www.worldcpday.org // www.phoenix-kf.de
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Marion Wieczorek 
Mit jedem Schritt wächst 
meine Welt – Bildung und 
schwere Behinderung

Damit Kinder Welt entdecken, erkun-
den, gestalten und verstehen lernen, 
bedarf es der Beteiligung an der 
sozialen und kulturellen Welt. Und 
es bedarf ebenso der Beteiligung der 
Erwachsenen an dem, was für Kinder 
bedeutsam ist. 
Ausgehend von der Bedeutung, 
die der gelebte Alltag als erster 
Bildungsort für Kinder mit schwerer 
Behinderung haben kann, zeigt 

GRUNDWISSEN MUSKE-
LERKRANKUNGEN – 
im Kindes- und Jugendalter

Gerd Hansen (Hrsg.)

Muskelerkrankungen im Kindes-  
und Jugendalter sind je nach 
Grunderkrankung sehr vielge-
staltig. Es können die Muskelzel-
len selbst, der neuromuskuläre 
Transfer oder die peripheren 
Nerven von einer Erkrankung 
betroffen sein, auch Kombinati-
onen treten auf. Ebenso unter-
schiedlich sind die medizinischen 
und psychosozialen Folgen 
dieser Erkrankungen. Über alle 
Krankheitsbilder hinweg ist die 
Diagnose einer Muskelerkran-
kung mit einem deutlichen 
Belastungserleben innerhalb der Familie verbunden. Trotz der 
Schwere der Diagnose gelingt vielen Familien auf lange Sicht eine 
erfolgreiche Bewältigung. Im vorliegenden Buch werden aktuelle 
wissenschaftliche Erkenntnisse zu medizinischen, pädagogischen 
und psychosozialen Aspekten dieser Erkrankungen in verständ-
licher Form zusammengefasst und Unterstützungsmöglichkeiten 
aufgezeigt. 

2019, ISBN: 978-3-945771-19-8,  
128 S., 14,90 EUR Nichtmitgl., 10,00 EUR Mitgl., Bestell-Nr. 119

Der verlag selbstbestimmtes leben ist Eigenverlag des Bundesverbandes 
für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm). Mitglieder 
des bvkm erhalten auf alle Bücher Rabatt. Hier können Sie Ihre Bestellung 
aufgeben oder das komplette Verlagsprogramm anfordern:

verlag selbstbestimmtes leben/bvkm
Brehmstr. 5–7, 40239 Düsseldorf
Tel.: 0211/64004-15 
Fax: 0211/64004-20
E-Mail: versand@bvkm.de
www.bvkm.de 

die Autorin Wege auf, wie Kinder 
auf der Grundlage von konkreten 
Erfahrungen Zugang zum kulturellen 
Wissen der Welt, in der sie leben, 
gewinnen können. 
Mit vielen Praxisbeispielen und 
Anregungen richtet sich das Buch 
an Fachleute in der praktischen und 
theoretischen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen mit schwerer Behinde-
rung, an Studierende und Eltern.

2018, ISBN: 978-3-945771-14-3, 148 S.,  
14,90 EUR Nichtmitgl., 10,00 EUR Mitgl. 
Bestell-Nr. 114

Nicola Maier-Michalitsch 
(Hrsg.) 
Teilhabe und Teilgabe – 
Menschen mit Komplexer 
Behinderung bereichern 
unsere Gesellschaft 

Menschen mit Komplexer Behin-
derung werden oft in den aktuell 
geführten Inklusionsdebatten nicht 
berücksichtigt. Dieser Band stellt aber 
genau die Personen mit sehr schwe-
ren und mehrfachen Behinderungen 
in den Fokus. Welche Teilhabechan-
cen haben sie in unserer Gesellschaft? 
Wo gibt es Leuchttürme der Inklusion 
und was muss schon im Vorfeld 
bedacht werden, damit Inklusion 

NEU

Unterstützte Kommunikation ist aus 
dem Alltag vieler Menschen nicht 
mehr wegzudenken, unabhängig 
davon, aus welchem Blickwinkel man 
schaut. Das Besondere und Wert-
volle an UK ist genau durch diesen 
Facettenreichtum gekennzeichnet: 
Unterschiedliche Professionen 
greifen in den unterschiedlichsten 
Lebenssituationen Betroffener auf die 
verschiedensten Methoden in ganz 
und gar einzigartiger Weise zurück, 
um ergänzende oder ersetzende 
Kommunikationsformen anzubie-
ten und zu fördern und damit dem 
Grundbedürfnis nach Kommunikation 
gerecht zu werden.
Die Gesellschaft für Unterstützte 
Kommunikation e.V. möchte diese 
Tatsache zum Anlass nehmen, UK 
und die Vielfalt der Methoden, 
Hilfsmittel und Herangehensweisen 
in verschiedenen Veranstaltungsfor-
maten unter die Lupe zu nehmen.

2019, ISBN: 978-3-945771-21-1,  
416 S., 29,90 EUR Nichtmitgl., 19,90 EUR 
Mitgl., Bestell-Nr. 121

E-Book: ISBN: 978-3-945771-22-8, 
416 S., 22,90 EUR 

Karen Ling, Imke Niediek (Hrsg.)
UK im Blick – Perspektiven auf Theorien 
und Praxisfelder in der Unterstützten 
Kommunikation

2019, ISBN: 978-3-945771-16-7  
204 S., zahlr. Abb.,  
17,40 EUR Nichtmitgl., 11,00 EUR 
Mitgl., Bestell-Nr. 116

gelingen kann? Neben dem Blick auf 
Teilhabemöglichkeiten soll auch der 
Aspekt der Teilgabe bedacht wer-
den. Wie sieht der wichtige Beitrag 
dieser Zielgruppe für die Gesell-
schaft aus und wie kann dies auch 
Bereichen bewusst gemacht werden, 
die dafür ihre Wahrnehmung noch 
nicht geschärft haben? Welche Ri-
siken und Chancen bringen Teilhabe 
und Teilgabe mit sich? Diese und 
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Willkommensmappen  
zur Weitergabe an Familien mit behinderten 
Kindern/Angehörigen

Zur Weitergabe möchten wir gern  
kostenlose Willkommensmappen bestellen:

□ 2 Exemplare

□ 5 Exemplare

□ 10 Exemplare

Einrichtung/Organisation
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Bitte senden Sie Ihre Bestellung per Fax an: 0211/64004-20 oder mailen Sie Ihre Bestel-
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